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Die Gesetzesmaschinerie braucht noch ein bisschen
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DIENSTLEISTUNGEN FÜR DEN RECHTSANWALT

GEMEINSAM BESSER.

Sind offene Rechnungen auch für Sie ein Thema?

Ihre Liquidität ist angespannt, weil Sie auf Ihr Geld 
lange warten müssen? Forderungen gegenüber der 
Rechtschutzversicherung oder Staatskasse, insbe-
sondere im Rahmen der Prozesskostenhilfe oder 
der Pflichtverteidigung sind zwar sicher, Zahlungen 
lassen dennoch lange Zeit auf sich warten?

Das Warten übernehmen wir für Sie!

Wir stellen Ihnen direkt nach Rechnungsversand Ihre 
Vergütung nach Abzug unserer Bearbeitungsgebühren 
zur Verfügung und ermöglichen Ihnen somit die opti-
male Planungssicherheit für Ihr Kanzleimanagement. 

Zeit ist Geld - das ist bei Zahlungsverzögerungen 
wörtlich zu nehmen: Schließlich fehlt Ihnen mit jedem 
Tag ohne Zahlungseingang kostbare Liquidität.

Zudem bietet Ihnen gezieltes Outsourcing Einspar-
potenziale im Sach- und Personalkostenbereich. Ihr 
Vorteil: beste Kalkulierbarkeit und Kostentransparenz 
durch faire Preise.

www.pvs-ra.de

WARTEN SIE NICHT LÄNGER
AUF IHRE VERGÜTUNG
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Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen im Berliner Anwaltsblatt

N
ach eigenen Angaben der Versi-

cherungsbranche zahlen

Rechtsschutzversicherungen in

Deutschland jährlich Anwaltshonorare
in Höhe von ca. 1,9 Mrd. Euro aus.

Deutsche Verbraucher geben jährlich

mehr als 2,3 Mrd. Euro für Rechts-

schutzversicherungsprämien aus – und

damit fast ebenso viel wie alle übrigen

Bürger Europas gemeinsam. Deutsche

Rechtsschutzversicherungen haben ei-

nen Vertragsbestand von über 20 Mio.

Verträgen. Das Soldan Institut geht auf-

grund seiner Umfragen davon aus, dass

im Durchschnitt ca. 25 – 30 Prozent der

Mandate in deutschen Anwaltskanzleien

rechtsschutzversicherte Mandanten be-

treffen. Die Regulierungspraxis von

Rechtsschutzversicherungen und das

Verhältnis zwischen Anwalt und Rechts-

schutzversicherung ist damit eine zen-

trale Frage für die Strategie und Arbeit

von Kanzleien mit nicht-gewerblichen

Mandanten. 

A
llerdings haben Rechtsschutzversi-

cherer trotz der Erhöhungen der ge-

setzlichen Gebühren in den 90er Jahren

und nach Inkrafttreten des RVG 2003

über einen längeren Zeitraum leicht sin-

kende Schadensquoten erreichen kön-

nen. In den Worten von Dr. Matthias Ki-

lian, Direktor des Soldan Instituts, ist of-

fensichtlich, „dass die Versicherer auch

durch gezielte Bestandspflege (zum

Beispiel Kündigung ertragsschwacher

Verträge), verschärfte Kostenkontrolle

durch Entkoppelung ihrer Leistungsver-

pflichtungen vom staatlichen Tarifgesetz

(zum Beispiel durch individuelle Abrech-

nungsvereinbarungen mit ausgewählten

Kanzleien) die Erhöhungen des staatli-

chen Tarifs für anwaltliche Dienstlei-

stungen geschickt auffangen konnten“. 

W
elche aktuellen Entwicklungen aus

Rechtsprechung und Regulie-

rungspraxis der Versicherungen sind in

der Mandatsbearbeitung zu beachten?

Welche Trends aus dem Markt der

Rechtsschutzversicherung, im Berufs-

und Europarecht sind wichtig für die ei-

gene Kanzleistrategie? Konterkarieren

Rechtsschutzversicherer die freie An-

waltswahl? Sind die sog. „Rationalisie-

rungsabkommen“ lohnende Deals oder

„unmoralische Angebote“? 

B
ei der Mitgliederversammlung des

Berliner Anwaltsvereins werden wir

diese Fragen rund um Rechtsschutz-
versicherung und Mandatspraxis mit

Ihnen und Herrn Kollegen Herbert P.

Schons diskutieren. Herbert P. Schons
ist Rechtsanwalt und Notar in Duisburg,

Vizepräsident des Deutschen Anwalt-

Vereins, passionierter Referent sowie

Autor zahlreicher Veröffentlichungen

und Kommentare zum anwaltlichen Ge-

bührenrecht und zur Praxis des Rechts-

schutzmandats. 

W
ir freuen uns auf Ihre Teilnahme,

auf eine ertragreiche Diskussion

und einen geselligen Ausklang bei der 

Mitgliederversammlung des 
Berliner Anwaltsvereins 

am Dienstag, 22. Mai 2012,

18.00 Uhr, 

im DAV-Haus, Littenstraße 11. 

Für Ihre Anmeldung unter 

mail@berliner-anwaltsverein.de 

sind wir aus organisatorischen Gründen

dankbar. 

Ihr 

Ulrich Schellenberg 
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Dieser Ausgabe ist auf den 

Mittelseiten das 

Jahresregister 2011
beigeheftet. 

Wir bitten um Beachtung.
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Die Mitgliedschaft im Berliner Anwaltsverein bringt Ihnen viel, kostet Sie aber fast nichts,
wenn Sie die Vorteile der Mitgliedschaft in Anspruch nehmen:

für den Mitgliedsbeitrag von 99,00 Euro im Jahr für Junganwältinnen und Junganwälte in den ersten zwei Jahren 

nach Zulassung, danach für 198 Euro im Jahr bieten wir Ihnen

Alle Leistungen des Berliner Anwaltsvereins

• kostenlos das Berliner Anwaltsblatt (10mal jährlich),

• kostenlos DAV-Ratgeber in den ersten zwei Jahren nach Zulassung, danach gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro,

• Kostenlose Teilnahme an den monatlichen Fortbildungsveranstaltungen der Arbeitskreise im Berliner Anwaltsverein 

(mit FAO-Teilnahmebescheinigung): Arbeitsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Sozialrecht, Miet- und WEG-Recht, 

Verkehrsrecht, Mediation, Medizinrecht, Strafrecht Verwaltungsrecht,

• Sonderkonditionen beim Zugang zu den Fortbildungsveranstaltungen des Berliner Anwaltsvereins,

• Sonderkonditionen beim Abschluss einer Krankenversicherung bei der DKV,

• Sonderkonditionen beim Abschluss von Berufshaftpflicht und Kanzleiversicherungen im Gerling-Konzern,

• Sonderkonditionen beim Abschluss von Kapital, Renten- u. Berufsunfähigkeitsversicherung bei der 

Deutschen Anwalts- u. Notarversicherung,

• Sonderkonditionen beim Eintrag in den „gewusst-wo“-Rechtsberatungsspiegel in Zusammenarbeit mit dem

Verlag Schmidt-Römhild

Alle Leistungen des Deutschen AnwaltVereins (in dem Sie über den BAV automatisch Mitglied werden)

• kostenlos das Anwaltsblatt (11mal jährlich), 

• kostenlos die DAV-Depesche (wöchentlich per E-Mail),

• kostenlos Europa im Überblick (per E-Mail), 

• DAV-Service-Hotline zum Gebührenrecht,

• kostenlose Aufnahme in den Datenbestand der Deutschen AnwaltAuskunft, der Anwaltvermittlung des DAV 

(nur für DAV-Mitglieder), 

• kostenlose AnwaltCard - die Kreditkarte des DAV, in Kooperation mit der Santander Consumer Bank AG,

• Zugang zu den DAV-Arbeitsgemeinschaften (nur für Mitglieder), die u. a. einen Erfahrungsaustausch ermöglichen, 

• Sonderkonditionen bei den Fortbildungsveranstaltungen der Deutschen Anwaltakademie, 

• Sonderkonditionen bei den Fortbildungsveranstaltungen des DAV, 

• Sonderkonditionen für das Anwaltverzeichnis (ca. 40 Euro Ersparnis), 

• Sonderkonditionen für Neufahrzeuge der Marken Opel und Saab, 

• Sonderkonditionen bei Mietwagen über eine Kooperation mit Hertz-Autovermietung, 

• Sonderkonditionen beim Telefonieren in Mobilfunk-Netzen bei der Grundgebühr über T-Mobile und E-Plus, 

• Sonderkonditionen im Festnetz/Mobilfunk/Internetzugang über Telego!, 

• Sonderkonditionen bei Kauf oder Miete digitaler Kopiersysteme, Drucker usw. der Marken RICOH und TOSHIBA über den

DAV-Kooperationspartner HOFMANN & WÖLFEL BÜROORGANISATION GmbH, 

• Sonderkonditionen beim Zugang zu Jurion (bis zu 50% Ersparnis für DAV-Mitglieder), 

• Sonderkonditionen bei der Nutzung von juris, mehr dazu unter www.juris.de/dav,

• Sonderkonditionen beim Bezug der NJW (22,00 Euro Ersparnis jährlich), 

• Sonderkonditionen beim Erwerb und Onlinenutzung des AnwaltKommentars zum Bürgerlichen Gesetzbuch der 

Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG (Sie sparen bis zu 30%),

• Sonderkonditionen in Hotels der NH-Hotelkette in Deutschland http://anwaltverein.de/leistungen/rabatte/hotels,

• Vergünstigungen bei verschiedenen Hotelketten über die Mitgliedschaft des DAV im Bundesverband der freien Berufe

Beitritt

Nehmen Sie unsere zahlreichen Vorteile in Anspruch, stärken Sie unseren gemeinsamen Einfluss

in Politik und Wirtschaft, arbeiten Sie mit uns an einer gemeinsamen und starken Berliner Anwaltschaft.

Daher: Zögern Sie nicht länger
und treten Sie dem zweitgrößten örtlichen Anwaltsverein Deutschlands mit über 4.000 Mitgliedern bei. BAV
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Die Anwaltschaft

beschäftigt sich

seit 2008 ver-

stärkt mit der

Frage der Berufs-

ethik der Rechts-

anwältinnen und

Rechtsanwälte.

Von Februar

2009 bis Juni

2010 diskutierten wir in einer von der

BRAK eingesetzten Kommission, be-

setzt mit Rechtsanwältinnen und

Rechtsanwälten, einer Richterin und

zwei Hochschulprofessoren, die Frage,

ob überhaupt ein Bedarf an eigenständi-

gen ethischen Regeln besteht, die über

das geschriebene Berufsrecht hinaus-

gehen. Das Diskussionspapier des

BRAK-Präsidiums ist in den BRAK-Mit-

teilungen 2011, 58 ff. veröffentlicht. Die

RAK Berlin hat dazu Stellung genom-

men und eine institutionalisierte Ethik-

debatte unter Hinweis auf das Berufs-

recht vehement abgelehnt (Berliner An-

waltsblatt 2011, 366 ff.). Auch der DAV

hat durch seinen Ausschuss Anwaltliche

Berufsethik zu dem Diskussionspapier

Stellung genommen (Anwaltsblatt 2011,

659 ff.). Der DAV lehnt einen verschrift-

lichten Kodex ab, begrüßt jedoch die

Einladung zur Diskussion über ethisches

Verhalten und lädt die Anwaltschaft seit

dem Anwaltsblatt 1/2012 jeden Monat

zum Nachdenken über richtiges Han-

deln im beruflichen Alltag ein (Anwalts-

blatt 2012, 70 f; 173; 261).

Die Beiträge im Berliner Anwaltsblatt 

1-2/2012 behandeln das Thema Berufs-

ethik im Zusammenhang mit der bean-

standeten und öffentlichwirksam ausge-

schlachteten Beurkundungspraxis eini-

ger weniger (20 von 900?) Notare allen-

falls unter dem Aspekt Moral/ guter Ge-

schmack/ politische Wertung/ (kein)

Gesetzesverstoß/ (Mit-)Schuld des ge-

schädigten Bürgers und natürlich aus-

führlicher Presseschelte. Damit wäre die

eigentlich spannende Diskussion dann

zu Ende, denn natürlich sind die Kam-

mern für das Berufsrecht und Diszipli-

narmaßnahmen, die Zivilgerichte für 

Kostenbeschwerden und Schadener-

satzprozesse, das Strafrecht für die

Ahndung von Betrug und der Verbrau-

cherschutzsenator für Tipps zum Immo-

bilienkauf zuständig, und die Gerichte

werden die Bedeutung und Ausfüllung

unbestimmter Rechtsbegriffe erklären

(Tagesspiegel v. 15.3.2012). Die übrigen

(880?) Berliner Notarinnen und Notare

dürfen sich an neuen Regelungen er-

freuen, deren Verbraucherschutzfunk-

tion erst noch zu erproben ist. Und auch

die anderen 13.000 Anwälte der Stadt

müssen ihren Mandanten erneut er-

klären, warum das rechtsuchende Publi-

kum denn ausgerechnet der Anwalt-

schaft vertrauen sollte, wo es in der

Stadt doch von (kostengünstigen) Bera-

tern nur so wimmelt.

Es kann doch nicht ernsthaft zweifelhaft

sein, dass die Beurkundungspraxis der

namentlich bekannten (Anwalts-)Notare

der Anwaltschaft einen erheblichen

Schaden zugefügt hat. Vertrauen kann

nicht dekretiert, sondern muss gewon-

nen werden. Wer Vertrauen miss-

braucht, verliert das Vertrauen. Wer Ver-

trauen an sich binden will, muss sich

selber binden. Die Berufsethik der An-

waltschaft muss deshalb eine Vertrau-

ensethik sein. Ethisches Verhalten er-

weist sich im Alltag. Die Herausforde-

rungen des Anwaltsberufs sind nicht nur

mit der Kenntnis des (Berufs-)Rechts zu

bewältigen. Es bedarf dazu auch täglich

eines gut justierten inneren Kompasses.

Und um diesen einzustellen, brauchen

wir neben der ständigen Diskussion um

ein modernes Berufsrecht auch die

Ethikdiskussion. Ich jedenfalls kann die

in der Rubik „Anwälte fragen nach

Ethik“ des Anwaltsblattes problemati-

sierten Konfliktsituationen nicht allein

mit dem Berufsrecht beantworten. Und

dieses bleibt auch eine zufriedenstel-

lende Antwort auf die Beurteilung der

Beurkundungspraxis einiger Notare

schuldig. „Das tut man nicht!“ ist der

Fundamentalsatz der Ethik, der offen-

sichtlich im Beruf wie im Privatleben den

Weg weist, oder sollen wir glauben,

dass die übrigen 880 (?) Notare nur

mangels Gelegenheit die in Rede ste-

hende Einkommensquelle für sich abge-

lehnt haben? Es liegt näher und wird

natürlich bei jedem Stehempfang auch

gerne hinter vorgehaltener Hand erzählt,

dass sie individuelle Wege gefunden ha-

ben, sich den Avancen der zweifelhaften

Branche zu entziehen.

Ich wünsche mir eine Ethikdiskussion

der Anwaltschaft, nicht eine Diskussion

über Personen. Ich wünsche mir Vertre-

ter der Anwaltschaft mit einem inneren

Kompass, dessen Nadel nicht nach Be-

darf und Zeitgeist ausschlägt, und ich

teile auch nicht die Auffassung, dass für

Politiker andere Maßstäbe gelten, als für

andere Menschen.

Die Autorin ist Rechtsanwältin und

Fachanwältin für Familienrecht in Berlin

sowie Präsidentin des 

Verfassungsgerichts Berlin a.D.

Thema
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Ethik und Berufsrecht
Plädoyer für eine offene Diskussion

Margret Diwell
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Der Aufsatzwettbewerb der Rechts-

anwaltskammer Frankfurt am Main „Die

Ethik des Rechtsanwalts im Beruf“, des-

sen Ergebnisse in der Beilage zu Heft

5/2006 der NJW wiedergegeben sind,

hat eine – bei al-

len Unterschie-

den im Detail –

weitgehende

Übereinstim-

mung darin erge-

ben, dass die An-

waltschaft jen-

seits der bloßen

Legalität be-

stimmte morali-

sche Werte be-

achten sollte, dass sie also nicht alles

tun sollte, was sie tun darf. Dieser Auf-

fassung ist zuzustimmen, weil der An-

walt sowohl als Individuum als auch als

Angehöriger einer Berufsgruppe we-

sentlich auf das Vertrauen in seine Inte-

grität angewiesen ist: „Das Ausmaß an

Vertrauen entscheidet [...] darüber, an

wen der Auftrag geht“1. Ein bloß recht-

mäßiges Verhalten allein ist nicht immer

geeignet, das erforderliche Vertrauen zu

bilden und zu erhalten; es kann Ver-

trauen zerstören, mag es auch erlaubt

sein. 

Auch das Bundesverfassungsgericht

hat in neueren Entscheidungen sowohl

individuelle („unabdingbare[s] Vertrau-

ensverhältnis im Rahmen eines Man-

dats“) als auch kollektive („das - für eine

funktionierende Rechtspflege wesentli-

che - Vertrauen der Bevölkerung in die

Integrität der Anwaltschaft“) Aspekte

betont.2 Freilich stellt sich die Frage, ob

dies auch für den Bereich der Werbung

und Akquisition gelten muss. Diese

Frage liegt schon deshalb nahe, weil §

43b BRAO „weniger auf ethischen Fra-

gen als auf der Wahrung von berufs-

ständischen und Verbraucherbelangen“3

beruht und damit die ergänzende

Berücksichtigung ethischer Aspekte

durchaus zulässt, wenn nicht sogar ver-

langt. Betrachten wir hierzu einige Bei-

spiele: 

• Anwalt A wird von dem befreundeten

Kollegen B gebeten, einen Dauer-

mandanten in einer Sache zu vertre-

ten, bei der B nicht nach außen in Er-

scheinung treten will, weil der Gegner

ebenfalls ein Mandant von B ist.

Nach Abschluss dieses Mandats ver-

sucht A, den Dauermandanten des B

durch mehrere Einladungen „abzu-

werben“ und zu seinem Mandanten

zu machen. 

• Nach einem Amoklauf in einer Schule

fordert ein Anwalt umgehend öffent-

lich Schadensersatz für Hinterblie-

bene und Geschädigte und droht da-

mit, Hersteller von Gewaltvideos und

Waffen auf Schadensersatz zu ver-

klagen.4

• Eine neu eröffnete Kanzlei bietet je-

dem Kunden, der zur Erstberatung

vorbeikommt, nicht nur Kaffee und

Kuchen, sondern zusätzlich € 5,00 in

bar.5

• Ein Rechtsanwalt wirbt auf seiner Ho-

mepage für die von einem Mandan-

ten, einem verurteilten Kindermörder,

verfasste Autobiographie, die er her-

ausgegeben und verlegt hat und de-

Thema
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Ethik in der anwaltlichen Akquisitionstätigkeit
Dr. Sven Hartung

1 Brink/Sauter, Beilage zu NJW Heft 5/2006,

S. 4 (9).

2 Vgl. BVerfG, NJW 2004, S. 2656 (2657)

und NJW 2007, S. 979 (980).

3 Busse, AnwBl. 1998, S. 231 (233).

4 So geschehen nach dem Attentat von Er-

furt am 26.04.2002; vgl. Schmid, AnwBl.

2005, S. 749 (751). Der Beitrag von Schmid

befasst sich sehr aufschlussreich mit der

Frage, was „Opferanwälte“ in Großscha-

densfällen großmäulig angekündigt und

was sie tatsächlich erreicht haben.

5 Beispiel von Henke, Anm. zu OLG Stutt-

gart, AnwBl. 2007, S. 229.

6 BVerfG, NJW 2007, S. 979 (980).

7 Brink/Sauter, Beilage zu NJW Heft 5/2006,

S. 4 (13).

AW 4-12 Umbruch 3  13.04.2012  10:59 Uhr  Seite 110



ren Vorwort er verfasst hat. Auf der

Homepage des Mandanten, die mit

der Homepage des Anwalts verlinkt

ist, ist dieser als „Kontakt“ und im

Impressum als „Verantwortlicher“ ge-

nannt. 

Unterstellt, es handele sich jeweils um

Werbung im weiteren Sinne und ange-

nommen weiter, das jeweilige Verhalten

sei rechtlich nicht zu beanstanden – gibt

es Gründe, warum der Anwalt die eine

oder andere erlaubte Werbehand-

lung trotzdem unterlassen sollte? 

Ja, es gibt diese Gründe: Er riskiert

zunächst einmal – je nachdem, wie

sein Verhalten im Einzelfall von dem

potentiellen Mandanten oder der Öf-

fentlichkeit bewertet wird - eine

Schädigung seines guten Rufes und

den Verlust des Vertrauens, also der

Grundlagen seiner Tätigkeit. Ande-

rerseits stehen diesem Risiko durch-

aus Mandatschancen gegenüber.

Also könnte man sagen, dass die

Abwägung zwischen Risiko und

Chance jedem Anwalt selbst über-

lassen bleiben sollte. Dabei bliebe

aber die kollektive Komponente des

anwaltlichen Berufsethos’ außer Be-

tracht. Auch der gute Ruf der An-

waltschaft insgesamt ist nämlich

durch unanständige, marktschreieri-

sche oder auf Gags gestützte Wer-

bemaßnahmen in Gefahr. Vielleicht

können durch Maßnahmen wie die

oben geschilderten neue Mandate

akquiriert werden. Wenn der Preis

dafür aber eine weitere Erosion des

„Vertrauen[s] der Bevölkerung in die

Integrität der Anwaltschaft“6 ist,

dann erscheint die Akquisition aus

Sicht der Anwaltschaft (zu) teuer er-

kauft. Es wäre also wünschenswert,

wenn Anwälte sich auch bei Akquisi-

tion und Werbung nicht nur der

rechtlichen Grenzen, sondern bei

nicht unzweifelhaften Maßnahmen

auch der „Risiken und Nebenwirkun-

gen“ für ihren persönlichen Ruf und

das Image der Anwaltschaft insge-

samt bewusst wären, diese Risiken

in ihre Abwägung einstellten und im

Zweifelsfall auf die jeweilige Maß-

nahme verzichteten. 

Insofern gilt hier nichts anderes als für

anwaltliches Verhalten insgesamt: Nicht

alles, was legal ist, ist auch legitim. Frei-

lich sollte man sich hier keine Illusionen

machen. Viele Anwälte werden zu einer

Berücksichtigung ethischer Vorstellun-

gen nicht bereit sein, manche dazu aus

wirtschaftlichen Gründen auch gar nicht

in der Lage. Anwälte sind nun einmal

„Wirtschaftsakteure“7, und spätestens

wenn der Auftragseingang eine unbe-

friedigende Entwicklung nimmt, werden

nicht wenige geneigt sein, Vorstellungen

von Seriosität und Anstand hintanzu-

stellen. 

Der Autor ist Rechtsanwalt

in Frankfurt am Main 

Der Beitrag entstammt einem Vortrag,

den der Autor auf der Veranstaltung

„Ethik in der Justiz“

der RAK Frankfurt am Main 

im Jahr 2007 gehalten hat
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In der Notarkammerversammlung vom

21.03.2012 beschlossen die Mitglieder

mit großer Mehrheit die Änderung der

Kammerrichtlinien vom 10.11.1999 im

Abschnitt II über das nach § 14 Abs. 3

BNotO zu beachtende Verhalten unter

anderem bei der Beurkundung von

Kaufvertragsangeboten. Die Versamm-

lung beugte sich dem Druck der „Öf-

fentlichkeit“ und der eigenen Einsicht,

dass berufliche Richtlinien unter Um-

ständen nicht nur der Regelung der

Amtsausübung, sondern auch dem Er-

scheinungsbild des Notariats beim Pu-

blikum zu dienen haben. So wurde also

in die Berliner Notarrichtlinie unter ande-

rem folgender Text aufgenommen: „…

Demgemäß sind die nachgenannten

Verfahrensweisen in der Regel unzuläs-

sig… d) systematische Aufspaltung von

Verträgen in Angebot und Annahme; so-

weit die Aufspaltung aus sachlichen

Gründen gerechtfertigt ist, soll das An-

gebot vom belehrungsbedürftigeren

Vertragsteil ausgehen; …“. Dies war die

Empfehlung der Bundesnotarkammer

aus dem Jahre 1998, der die Notarkam-

mer Berlin 1999 mit guten Gründen

nicht und nun 2012 mit guten Gründen

doch gefolgt ist. Es bleiben die Beur-

kundungen von Kaufvertragsangeboten

einerseits und Annahmeerklärungen an-

dererseits natürlich zulässig, denn die

Richtlinien maßen sich nicht an, das

BGB ändern zu wollen. Nach allgemei-

ner Meinung muss man zu der Formulie-

rung hinzulesen, dass die Aufspaltung

von Verträgen in Angebot und Annahme

nicht missbräuchlich sein darf. Wie all-

gemein üblich wird der Dienstherr, der

Landgerichtspräsident, den Notarkolle-

gen und -kolleginnen zu den Richtlinien

allgemeine Anwendungsempfehlungen

schriftlich geben. Viel genützt hat uns die

Übernahme der von der Bundesnotar-

kammer empfohlenen Richtlinie jeden-

falls in den Augen der Presse nicht. Als

Beispiel sollen die Beiträge im Tages-

spiegel vom 23.03.2012 dienen. Die Au-

torin des Tagesspiegel kommentiert 

drauflos, und man fasst sich an den

Kopf, welchen Unsinn man in „seiner

Zeitung“ lesen muss. Die Berliner Notar-

kammer sei seit Jahren von der Bundes-

notarkammer und anderen Kammern

vor dem Strukturvertrieb von Schrottim-

mobilien gewarnt worden, sie habe aber

erst jetzt auf öffentlichen Druck hin rea-

giert und ihre „laschen“ Vorschriften den

Bundesrichtlinien angepasst, obwohl

man von Schrottimmobilien schon seit

dem Rücktritt des CDU-Politikers Braun

hätte wissen müssen. Im Übrigen sollten

die gesamten Verfahrensweisen, die in

Abschnitt II der Richtlinien aufgeführt

seien, nicht nur in der Regel, sondern -

offenbar - immer unzulässig sein, so

sage es die Bundesnotarkammer, so

sähen es die Notare. Welch ein Unsinn!

Einmal sind auch noch ganz andere Ver-

fahrensweisen angesprochen, denn es

geht nicht nur immer um Schrottimmo-

bilien. Zum anderen kann die von der

Bundesnotarkammer empfohlene Richt-

linie, die nun auch so für die Berliner

Notare gilt, ebenso wenig wie jede an-

dere auch, davon absehen, dass Ver-

träge durch Angebot und Annahme zu-

stande kommen. Das war im Übrigen

bereits im alten Rom so. Weiter heißt es

in dem Tagesspiegelbeitrag, die Notar-

kammer habe sich bei den Schrottim-

mobilien nicht durch Selbstkritik und

Anprangern unlauterer Geschäftsme-

thoden hervorgetan. Jetzt wolle sie An-

wendungshilfen für die Richtlinie erar-

beiten. Verpflichtend seien diese aber

nicht. Wer so lax agiere wie die Notar-

kammer, werde das Vertrauen der Ver-

braucher nicht zurückgewinnen. An an-

derer Stelle heißt es, andere Notare, die

nicht genannt werden wollen, monieren,

dass die Richtlinien nicht weit genug ge-

fasst worden seien. Wieso wollen diese

angeblich nicht genannt werden, wer

hat sie wann und wo befragt? Man hätte

von einer führenden Berliner Tageszei-

tung schon erwartet, dass diese sich um

eine Berichterstattung bemüht, die ers-

tens stimmt und nicht nur Behauptun-

gen einer Partei wiedergeben und zwei-

tens eine wenigstens in Ansätzen diffe-

renzierte Beschäftigung mit dem Thema

erkennen lässt. Was man zu lesen be-

kam, hatte aber allenfalls BZ-Niveau. Es

hat eben keinen Sinn, einfach drauflos

zu schreiben, man muss sich mit dem

Gegenstand auseinandersetzen, damit

die Leser auch einen Einblick bekom-

men, worum es geht. Das Abwatschen

einer Berufsgruppe und ihrer Kammer

ist noch keine solide Information. Leider

gewinnt man den Eindruck, dass eine

seriöse Berichterstattung auch gar nicht

gewollt ist, und diejenigen, die die Arti-

kel verfassen, sich um Unterschiede wie

zwischen Behauptungen eines Be-

schwerdeführers einerseits und Tatsa-

chen andererseits gar nicht kümmern.

Bei nicht wenigen Beiträgen in der

Presse zum „Schrott-Thema“ fällt mir

als Antwort für die schreibende Kaste

zuweilen nur der freundliche Berliner

Spruch ein: „Und wenn ick Ihnen det

jetzt erkläre, verstehn se‘t sowieso

nich“. Ich will mal zugunsten der Jour-

nalistenkollegen und -kolleginnen an-
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nehmen, sie wollen es nicht verstehen.

Dabei sind einige Grundlagen gar nicht

so schwer nachzuvollziehen: Nicht jede

teure Immobilie, die sich jemand hat

aufschwatzen lassen, der sie jetzt wie-

der loswerden will, ist eine Schrottim-

mobilie. Vielmehr muss sie im Verhältnis

zum objektiv ermittelbaren Verkehrswert

überteuert, wirtschaftlich durch Eigen-

nutzung, Vermietung oder Wiederver-

kauf nicht nutzbar oder ohne weitere er-

hebliche Aufwendungen nicht dem all-

gemeinen Wertstandard anzupassen

sein. Das kann also eine Bruchbude sein

oder eine totale Schattenlage oder eine

in „JWD“ platzierte Wohnanlage, wo nie

einer hin will. Dabei sind Notarinnen und

Notare nicht die Verkäufer, sondern wir

beurkunden die Erklärungen der Kauf-

vertragsparteien. Jede pflichtbewusste

Kollegin und jeder pflichtbewusste Kol-

lege fragt die Käufer danach, ob sie ver-

standen haben, dass sie sich durch eine

notarielle Urkunde unwiderruflich bin-

den, dass sie die Immobilie gesehen ha-

ben sollten, dass der beurkundende

Amtsträger sie über das Preis-Lei-

stungs-Verhältnis nicht belehren kann,

dass die Finanzierung stimmen sollte,

dass sie den Vertrag 14 Tage vorher im

Entwurf gehabt haben sollen, dass der

Immobilienkauf kein Gebrauchtwagen-

kauf ist. Dann wird jeder Verbraucher/

Käufer bei der Erklärung eines Kaufan-

gebotes darüber belehrt, dass bereits

dieses Angebot bindend ist und welche

Vertragsbedingungen gelten. Es kann

zuweilen sinnvoll sein, dass – zum Bei-

spiel bei Ortsverschiedenheit – Käufer

zunächst ein Angebot abgeben, das vor

einem zentralen Notar am anderen Ort

angenommen wird. Dass das so geht

und fraglos zulässig ist, steht im Allge-

meinen Teil des Bürgerlichen Gesetzbu-

ches. 

Nach entsprechenden Äußerungen

sucht man in den Zeitungen vergebens.

Teile der Presse ziehen es vor, unter

Überschriften wie „Notare im Schrottim-

mobiliensumpf“ „Notare kämpfen um

ihre Ehre“ verallgemeinernde Ansichten

über die Tätigkeit von Notaren zu ver-

breiten, die sie auf ungeprüfte Anschul-

digungen stützen und das bei voller Na-

mensnennung handelnder Kollegen.

Wie immer wird dann der ganze Berufs-

stand in die Mithaftung genommen. Wie

soll sich die Notarkammer Berlin verhal-

ten, wenn dem Vorstand mittags eine

Presseanfrage mit sechzehn Punkten in

die Littenstraße flattert, mit der Auffor-

derung, diese bis 16.00 Uhr zu beant-

worten; es werden einige Punkte trotz

des Zeitdrucks beantwortet, die Antwor-

Aktuell
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ten werden aber gar nicht in dem Pres-

sebeitrag aufgegriffen. Vielmehr heißt es

– wie so häufig – auf Nachfrage sei von

dem Vorstand der Notarkammer keine

Antwort zu erhalten gewesen. Dem Notar-

kammervorstand könnte man allenfalls

vorhalten, dass die professionelle Pres-

searbeit nicht besonders glücklich war.

Wie aber schützt sich ein Kammervor-

stand vor Überrumpelungen?

Im Anschluss an die Kammerversamm-

lung am 21.03.2012 nahm der Präsident

des Landgerichts Berlin, Dr. Pickel, als

Dienstaufsicht der Notare zum Ausmaß

des „Immobiliensumpfs“ Stellung. Bei

derzeit 881 Notarinnen und Notaren

sind in diesem Bereich ca. 70 Be-

schwerden gegen 19 Notare beim LG

Berlin eingegangen. Bei den Beschwer-

den handelt es sich um keine Behaup-

tungen von Serienfällen. In ca. 80% -

90% der Fälle sind Zwischenbescheide

ergangen mit der Feststellung, dass

keine Verfehlungen vorlägen und keine

dienstaufsichtlichen Maßnahmen zu er-

greifen seien. Nur bei einer einstelligen

Zahl könnten dienstaufsichtliche Maß-

nahmen angezeigt sein, wobei nur bei

ganz wenigen ernsthafte disziplinarische

Maßnahmen im Raume stehen. 

Konkreter konnte der Dienstherr aus

rechtlichen Gründen nicht werden. Aller-

dings beobachte man auch eine ernst-

zunehmende bandenmäßige Kriminalität

beim Vertrieb von schlechtverkäuflichen

Immobilien. Dabei werden aufgesuchte

Notare häufig über die Geschäftsanbah-

nung belogen. Das Vertriebssystem

würde dann nicht funktionieren, wenn

der Verbraucher/ Käufer definitiv Zeit

hätte, den Vertragsentwurf zu prüfen

und prüfen zu lassen. Die Einhaltung der

14-Tage-Frist stört den kriminellen Ver-

trieb erheblich. Abschließend sagte der

Präsident als Dienstherr der Notarinnen

und Notare zu, dass das LG Berlin zügig

Anwendungsempfehlungen für die neu

beschlossene Richtlinie, anknüpfend an

frühere Empfehlungen, ausarbeiten

werde. 

Es ist übrigens ein ganz normaler Vor-

gang, wenn neue Richtlinien oder Ge-

setzesänderungen von Empfehlungen

der Dienstaufsicht begleitet werden. So

schlecht sind die Berliner Notarinnen

und Notare also gar nicht, sie müssen

nur nach der Pressekampagne an ihrem

Image als wirklich unabhängige und un-

parteiische Amtsträger mit umfassen-

den Belehrungspflichten zum Schutz

der Urkundsbeteiligten arbeiten. Sie

müssen klarmachen, dass sie in einem

Missbrauchsfall die Beurkundung ableh-

nen und dass sie bei der Beurkundung

der schwächeren Seite gegenüber – oft

dem Verbraucher – wenn notwendig ihre

Belehrungspflicht besonders ernst neh-

men. 

Der Autor ist 

Rechtsanwalt und Notar in Berlin
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Anlässlich der bevorstehenden Eröff-

nung des neuen Flughafens Berlin Bran-

denburg steht das sog. Flughafenver-

fahren im Asylrecht wieder in der Dis-

kussion. Der Deutsche Anwaltverein

(DAV) appelliert in einer Stellungnahme

an den Gesetzgeber, es  ersatzlos abzu-

schaffen. Seit Einführung des Flugha-

fenverfahrens 1993 haben sich die

tatsächlichen Verhältnisse erheblich

geändert. Die Flüchtlingszahlen sind ex-

trem zurückgegangen, so dass sich das

Flughafenverfahren nicht mehr als Teil

einer Notstandsmaßnahme rechtfertigen

lässt.

Es sei nicht hinnehmbar, dass die Asyl-

bewerber für einen nicht genau definier-

ten Zeitraum in einer haftähnlichen Lage

gehalten werden können. „Die Tatsa-

che, dass die Anhörung der Asylsu-

chenden unmittelbar nach ihrer Einreise

in einer außergewöhnlichen Drucksitua-

tion stattfindet, ist für den DAV nicht ak-

zeptabel“, so Rechtsanwältin Susanne

Schröder, Vorsitzende des Gesetzge-

bungsausschusses Ausländer- und Asyl-

recht des DAV. Eine Anhörung unter den

Bedingungen einer haftähnlichen Situa-

tion sei nicht ordnungsgemäß. Flücht-

linge machten unter dem Druck der Frei-

heitsentziehung leicht falsche Angaben,

die dann zur Ablehnung des Flüchtlings-

schutzes führten.

„Außerdem erschweren extrem kurze

Rechtsbehelfs- und Begründungsfristen

die Wahrnehmung des Rechts-

schutzes“, so Schröder weiter. Diese

belasten die Arbeit der im Flughafenver-

fahren tätigen Rechtsanwälte bei der

Wahrnehmung der Interessen ihrer

Mandanten. Ferner lässt sich nach An-

sicht des DAV der in der Verfahrens-

richtlinie vorgesehene Minderjährigen-

schutz im Flughafenverfahren nicht ge-

währleisten. Auch die Vorgabe der

Rückführungsrichtlinie, eine Inhaftierung

Minderjähriger nur im äußersten Falle

vorzunehmen, kann im Flughafenverfah-

ren nicht eingehalten werden.

Solange es das Verfahren noch gibt, en-

gagieren sich örtliche Anwaltvereine und

auch die Arbeitsgemeinschaft Auslän-

der- und Asylrecht des DAV durch an-

waltliche Beratung, die Rechte der Be-

troffenen zu wahren.

DAV-Pressemitteilung

Zivilrechtliche 
Abteilungen 

des AG Tiergarten 
nun beim AG Mitte

Seit dem 12. März 2012 ist das Amtsge-

richt Mitte zuständig für die Zivilsachen

und Angelegenheiten der freiwilligen

Gerichtsbarkeit aus dem Bezirk des

Amtsgerichts Tiergarten. Der damit ver-

bundene Umzug der zivilrechtlichen Ab-

teilungen des AG Tiergarten in das Ge-

bäude des AG Mitte in die Littenstraße

wurde bereits in der Woche vom 12. bis

16. März 2012 realisiert. In dieser Zeit

war auch der Publikumsverkehr in den

Zivilabteilungen des AG Tiergarten ein-

geschränkt. Die noch vor dem Umzugs-

termin anhängig bzw. rechtshängig ge-

wordenen Verfahren beim Amtsgericht

Tiergarten werden auch weiterhin dort

bearbeitet.

Eike Böttcher/Pressematerial SenJust

Gewerbliche
Prozess-

finanzierung 
in Deutschland 
bislang ohne

größere Bedeutung
Nach den Erfahrungen der Anwaltschaft

hat die seit Ende der 1990er Jahre in

Deutschland angebotene gewerbliche

Prozessfinanzierung bislang keine große

Bedeutung erlangt. Statistisch betrach-

tet schlägt ein Rechtsanwalt einem ge-

werblichen Prozessfinanzierer nur alle

vier Jahre einen Fall zur Finanzierung

vor. Meistens sind solche Anfragen zu-

dem erfolglos. Drei Viertel der Rechts-

anwälte berichten in einer Studie des

Soldan Instituts für Anwaltmanagement,

dass ihre Finanzierungsanfragen noch

nie Erfolg hatten.

Der Markt für gewerbliche Prozessfinan-

zierungen ist nach den Erkenntnissen der

Kölner Berufsforscher insgesamt klein.

Rechtsanwälte mit einem hohen Anteil

von Unternehmensmandaten unterbrei-

ten einem Prozessfinanzierer leicht häufi-

ger Fälle zur Finanzierung, als Rechtsan-

wälte mit einem hohen Anteil privater

Mandanten. Einfluss auf die Häufigkeit

des Versuchs einer Kostenfinanzierung

durch einen Prozessfinanzierer hat auch

der Grad der Spezialisierung eines

Rechtsanwalts - Spezialisten tragen Fälle

leicht häufiger an Prozessfinanzierer

heran als Generalisten. Dr. Matthias Ki-

lian, Direktor des Soldan Instituts: „Die-
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gionalen Rechtsanwaltskammern versandt. Nähere Informationen dazu sind in

Heft 4 des Anwaltsblattes auf Seite M 124 zu finden.

EB
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ses Ergebnis ist nicht überraschend,

denn eine externe Prozessfinanzierung

kommt regelmäßig nur bei fünfstelligen

Streitwerten in Betracht und setzt eine

genaue Prognose der Erfolgsaussichten

voraus. Wer als Anwalt Spezialist ist und

viele Unternehmensmandate hat, erfüllt

diese Grundanforderungen leichter. Ins-

gesamt muss man aber sagen, dass die

gewerbliche Prozessfinanzierung in

Deutschland bislang kein Erfolgsmodell

ist.“

Rechtsanwälte, die erfolglos Prozessfi-

nanzierungen vorgeschlagen haben, be-

richten über sehr unterschiedliche Re-

aktionen ihrer Mandanten auf die Ableh-

nung der Prozessfinanzierung: 39% der

Rechtsanwälte teilen mit, dass ihre Man-

danten nach der Ablehnung der Finanzie-

rung in allen Fällen auf eine Weiterverfol-

gung ihres Falls verzichtet hätten. Bei

16% kam es oft, bei 14% selten zu ei-

nem Verzicht auf weitere Aktivitäten. In

31% der Fälle verfolgten die Mandanten

die Angelegenheit trotz der Ablehnung ei-

ner Kostenfinanzierung weiter.

Pressemitteilung des Soldan Instituts

Zwei 
Berliner Richter

wechseln zum BGH
Der Bundesrichterwahlausschuss hat in

seiner Sitzung vom 29. März 2012 insge-

samt 17 neue Bundesrichterinnen und

Bundesrichter gewählt. Für den Bundes-

gerichtshof sind zwölf, für das Bundes-

verwaltungsgericht drei, und für den Bun-

desfinanzhof zwei Richterinnen und Rich-

ter gewählt worden. Für das Bundesar-

beitsgericht und das Bundessozialgericht

werden 2012 keine neuen Richter ge-

wählt.

Unter den 17 neuen Bundesrichtern be-

finden sich auch ein Richter und eine

Richterin, die an Berliner Gerichten tätig

sind. Vom Landgericht Berlin werden

Frau Gabriele Cirener und Herr Dr. And-

reas Mosbacher zum Bundesgerichts-

hof wechseln. Beide waren bislang Vor-

sitzende Richter am LG.

Eike Böttcher

Das EU-Parlament hat in seiner Sitzung

vom 13. März 2012 der neuen europäi-

schen Erbrechtsverordnung für grenzü-

berschreitende Erbfälle zugestimmt. Die

Parlamentarier nahmen mit 589 Ja-

Stimmen gegen 21-Nein Stimmen und

bei 79 Enthaltungen den Verordnungs-

vorschlag an. Nach den neuen Regeln

hat der Erblasser künftig die Wahl zwi-

schen dem Recht seines Heimatlandes

und dem seines Wohnsitzes. 

Die neue Verordnung zielt darauf ab,

Rechtskonflikte in jenen Erbschaftsfäl-

len zu vermeiden, in denen Rechtssy-

steme von mehr als einem Mitglieds-

staat zur Anwendung kommen könnten.

Grenzüberschreitende Abwicklungen

betreffen laut Aussage des Berichter-

statters Kurt Lechner (EVP, DE) mittler-

weile 10 % aller Erbschaften in Europa,

und somit fast 450 000 Fälle bei einem

jährlichen Gesamtwert von rund 123

Milliarden Euro. 

Die neue Verordnung sieht auch die Ein-

führung eines Europäischen Nachlass-

zeugnisses vor. Dieses ermöglicht dem

Erblasser, die gerichtliche Zuständigkeit

vorab klar festzulegen. 

Der Verordnungsvorschlag legt zwei

neue Prinzipien im Umgang mit interna-

tionalen Erbschaften zugrunde. Wenn

jemand in einem Mitgliedsland stirbt,

das nicht sein Heimatland ist, soll die

Erbschaft prinzipiell nach den Regeln

und von den Gerichten jenes Mitglieds-

landes abgewickelt werden, in dem der

Erblasser zuletzt seinen ordentlichen

Wohnsitz hatte. Damit wird vermieden,

dass sich Gerichte in verschiedenen

Mitgliedsländern für zuständig erklären

und unterschiedliche, teils widersprüch-

liche Regeln zur Anwendung bringen

wollen. Darüber hinaus bekommt der

Erblasser die Möglichkeit, seine testa-

mentarischen Verfügungen nach den

Regeln seines EU-Ursprungslandes ab-

wickeln zu lassen. 

Das Europäische Nachlasszeugnis soll

gewährleisten, dass die Erben, Gläubi-

ger und zuständigen Behörden Erb-

schaftsansprüche nach direkten, klaren

und billigeren Verfahrensbestimmungen

abwickeln können. Die Verwendung des

Europäischen Nachlasszeugnisses ist

nicht verpflichtend.

Eine Harmonisierung des Erbrechts in

der EU sieht der Verordnungsvorschlag

nicht vor. Nationale Bestimmungen zu

Erbschaften, Erbgütern und damit ver-

bundenen Steuerpflichten bleiben von

der neuen Verordnung unangetastet. 

Der Ministerrat muss dem Vorschlag

nun noch formal zustimmen, damit die

Verordnung in Kraft treten kann. Mit der

Zustimmung wird im Juni 2012 gerech-

net.

Die Verordnung wird in Großbritannien

und in Irland allerdings nicht zur Anwen-

dung kommen, da ihre jeweiligen Regie-

rungen angekündigt haben, von ihrem

“Opt-out”-Recht Gebrauch machen zu

wollen. Dies gilt auch für Dänemark, das

sich in diesen Fällen zu einem “Opt-in”

entschließen müsste.

Eike Böttcher/

Pressematerial EU-Parlament

Aktuell
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EU-Parlament stimmt 
europäischer Erbrechtsverordnung zu

Werden auch Sie

Mitglied im 

Berliner 

Anwaltsverein e.V. !

Nähere Informationen unter
www.berliner.anwaltsverein.de
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Embassy of the United States of America
Berlin, Germany

Berliner Anwaltsverein e.V. Berlin, 30. März 2012
Herrn Ulrich Schellenberg
Littenstr. 11, 10179 Berlin

Ihr Schreiben zu Guantanamo

Sehr geehrter Herr Schellenberg,

ich möchte Ihnen und den Mitgliedern der Berliner Anwaltschaft in Ergänzung zu meinem Brief vom 22. Februar 2012 die Position meiner 
Regierung zu Guantanamo heute etwas umfangreicher erläutern.

Die Regierung hat deutlich gemacht, dass die Schließung von Guantanamo im Interesse unserer nationalen Sicherheit liegt und setzt daher ihre
Bemühungen fort, diese Einrichtung zu schließen. Sowohl unter dieser als auch unter der Vorgängerregierung wurden Fortschritte erzielt. Ange-
sichts der geltenden Gesetze ist jedoch klar, dass die vollständige Schließung der Haftanstalt in Guantanamo Bay einige Zeit in Anspruch neh-
men wird. Seit dem Amtsantritt dieser Regierung haben wir 67 Gefangene an verschiedene Orte gebracht, darunter auch 40 Gefangene, die von
Drittländern aufgenommen wurden. Darüber hinaus wurden in dieser Zeit vier Gefangene von Militärkommissionen oder einem Bundesgericht
verurteilt. Die Einrichtung eines regelmäßigen Überprüfungsprozesses bei bestimmten Gefangenen zeigt, dass der Präsident gewährleisten
möchte, dass „jede länger andauernde Inhaftierung sorgfältig bewertet wird und gerechtfertigt ist“ und keinesfalls unser Engagement zur
Schließung von Guantanamo beeinträchtigt.

Am 22. Januar 2009 unterzeichnete Präsident Obama den Präsidialerlass 13492, mit dem er eine umfassende Überprüfung aller noch in Guan-
tanamo Bay verbliebenen Häftlinge und die Schließung der Haftanstalt anordnete. Dieser Erlass forderte eine angemessene Entscheidung zu je-
dem einzelnen Gefangenen: Strafverfolgung, Überstellung oder andere rechtliche Schritte. Es wurden im Vorhinein keine Vermutungen darüber
angestellt, wer oder wie viele Gefangene in die jeweilige Kategorie fallen würden. Die Guantanamo Review TaskForce und ein höherrangiges
Review Panel wurden in Übereinstimmung mit dem Präsidialerlass vom 22. Januar 2009 eingerichtet, um die Fälle von 240 Häftlingen in Guan-
tanamo zu überprüfen. Die Task Force und das Review Panel haben sich ernsthaft, umfassend und professionell mit jedem einzelnen Häftling in
Guantanamo befasst. Am 20. Januar 2010 legte die Guantanamo Review Task Force ihren Abschlussbericht vor, der unter folgendem Link ein-
gesehen werden kann:
http://www.justice.gov/ag/guantanamo-review-final-report.pdf.

Ein erster Schritt war die gemeinsame Grundsatzerklärung mit der Europäischen Union am 15. Juni 2009, die die Schließung der Haftanstalt in
Guantanamo Bay begrüßte und einzelne EU-Länder ermutigte, Gefangene aufzunehmen. Nach dieser gemeinsamen Erklärung bekundete eine
Reihe europäischer und anderer Länder ihr Interesse, Gefangene in ihrem Land aufzunehmen. Die Vereinigten Staaten waren und sind für die
Unterstützung bei diesen schwierigen Bemühungen dankbar. Die gemeinsame Erklärung finden Sie hier:
http://www.state.gOv/r/pa/prs/ps/2009/06a/124796.htm.

In seiner Aussage vor dem Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses am 13. April 2011 sagte der Sondergesandte für die Schließung der
Haftanstalt Guantanamo, Daniel Fried: „Unsere Arbeit ist mit der Überstellung der Inhaftierten nicht beendet. Im Gegenteil: Auf diplomati-
schen, nachrichtendienstlichen und anderen Wegen stimmen wir uns regelmäßig mit den Regierungen der Länder ab, die Inhaftierte aufgenom-
men haben, um zu klären, wie die Eingliederung abläuft, damit wir aus den Erfahrungen lernen und festzustellen können, wo es Probleme gibt.
Im Allgemeinen sind unsere Erfahrungen bisher positiv, obwohl es einige Schwierigkeiten gibt, die aber eher die Integration als die Sicherheit
betreffen. Wir waren und sind uns bewusst, dass die Möglichkeit eines erneuten Engagements besteht. Die behördenübergreifende Guantanamo
Detainee Transfer Working Group, die das Review Panel ersetzt hat, berichtet gegebenenfalls regelmäßig und zeitnah über Schwierigkeiten."

Fried schloss seine Aussage damit, dass „die Haftanstalt Guantanamo seit ihrer Eröffnung Kontroversen und Bedenken ausgelöst hat. Ihre
Schließung bleibt von nationalem Interesse. Die Durchführung dieses Vorhabens stellt uns unter den besten Voraussetzungen vor komplexe und
schwierige rechtliche, diplomatische und sicherheitsrelevante Fragen und Entscheidungen. Es lohnt sich, diese zu erörtern und gute Lösungen zu
finden. Die Debatte über Guantanamo verläuft schon viel zu lange polarisiert und hat, offen gesagt, zu extremen Positionen geführt. Präsident
Obama sagte 2009 in einer Rede in den National Archives: „Wir versuchen, das zu tun, was auf lange Sicht das Richtige ist. [...] Wir können ein
stabiles Vermächtnis hinterlassen, das die amerikanische Bevölkerung schützt und dessen Legitimität in den Vereinigten Staaten sowie im Aus-
land anerkannt wird." Die Aussage des Sondergesandten können Sie hier nachlesen:
http://anr.edservices.house.gov/index.cfm/files/sei-ve?File_id=8e786aeb-a0c0-4651-bb54-40a9e98775aa.

Nochmals vielen Dank für Ihre Meinungsäußerung. Ich möchte Ihnen noch einmal versichern, dass wir unsere Regierung in Washington regel-
mäßig darüber informieren, welche Meinung Vertreter der deutschen Öffentlichkeit zu Guantanamo haben.

Mit freundlichen Grüßen

Philip D. Murphy
Ambassador
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Donnerstag, 26.04.2012
19.00 - 21.00 Uhr
Krausenstr. 9-10, 10117 Berlin
(Niederlassung HDI Gerling), 
Anmeldung:
ak-verwaltung@berliner-anwaltsverein.de

Dr. Gero Ziegenhorn Arbeitskreis Verwaltungsrecht
„Rien ne va plus oder faites vos jeux?“
Gerichtlicher Grundrechtsschutz gegen
den Mainstream am Beispiel des 
Glücksspielrechts

Mittwoch, 09.05.2012
18.30 – 20.30 Uhr
INHAUS GmbH,
Klosterstr. 64, 10179 Berlin
Anmeldung: 
ak-mediation@berliner-anwaltsverein.de

Prof. Dr. 
Barbara Buschmann

Arbeitskreis Mediation
Mediation beim Planen und Bauen

Donnerstag, 10.05.2012
18.00 - 20.00 Uhr
Steuerberaterverband, 
Littenstr. 10, 10179 Berlin, EG
Anmeldung: 
ak-verkehr@berliner-anwaltsverein.de

Lars De Matteis-Lange
Verkehrspsychologe, 
MPU-Beratung

Arbeitskreis Verkehrsrecht
Aktuelle Fragen zur MPU 
mit praktischer Anwendung

Mittwoch, 09.05.2012 - 
Donnerstag, 10.05.2012 
Ramada Hotel Berlin-Alexanderplatz
Teilnahmebeitrag 
für Mitglieder: 249,00 EUR

3. Berliner IT-Rechtstag:
Themen u.a.: Cloud Computing - Ver-
tragsmanagement - das strafrechtliche IT-
Mandat - Contracting und Escrow - TKG
für die zivilrechtliche Praxis - Apps & Co.

Dienstag, 29.05.2012
18.00 - 20.00 Uhr
DAV-Haus, Littenstr. 11, 10179 Berlin
Teilnahmebeitrag für Mitglieder: 30,00
EUR; Nichtmitglieder: 70,00 EUR

Detlef Lind
Richter am Kammergericht

Richter- und Anwaltschaft im Dialog: 
Aktuelle Rechtsprechung des 
Kammergerichts in Jugendstrafsachen

Freitag, 01.06.2012 - 
Samstag, 02.06.2012 
Hotel Palace, Europacenter
Teilnahmebeitrag 
für Mitglieder: 395,00 EUR

3. Berliner Gespräche im Immobilienrecht
Themen u.a.: Steuerliche Fragen beim Im-
mobilienerwerb - energetische u.a. Moderni-
sierungsmaßnahmen - Denkmalschutz -
Mietsicherheiten wirksam vereinbaren - Haf-
tung des Verwalters - Immobilie und Schei-
dung - Wertsicherungsklauseln - aktuelle
Rechtsprechung zum Miet- und WEG-Recht

Donnerstag, 31.05.2012
17.00 - 20.00 Uhr
Steuerberaterverband, 
Littenstr. 10, 10179 Berlin
Teilnahmebeitrag für 
Mitglieder: 40,00 EUR; 
Nichtmitglieder: 90,00 EUR 

Edith Kindermann
Fachanwältin für Familien-
recht, Bremen

Vergleiche und Vereinbarungen
im Familienrecht - Fallen und 
Formulierungsvorschläge

BAV-Termine

Datum / Ort / Gebühr Referent Thema

Arbeitskreis Arbeitsrecht
Neuste Entwicklungen 
im Datenschutzrecht
Rechtsprechungsübersicht

Kerstin Jerchel, ver.di
Thomas Nippold

Mittwoch, 02.05.2012
19.00 Uhr
DAV-Haus,
Littenstr. 11, 10179 Berlin, EG.
Anmeldung: 
ak-arbeit@berliner-anwaltsverein.de
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Mittwoch, 19.09.2012
18.30 – 20.30Uhr
Birkenstraße 62, 10559 Berlin, Haus N
(Nahe Perleberger Str.)
Anmeldungen: 
ak-strafrecht@berliner-anwaltsverein.de

L. Oesterhelweg
Leitender Oberarzt und 
Stellvertretender Instituts-
direktor Charité Berlin

Arbeitskreis Strafrecht
Besuch des rechtsmedizinischen 
Instituts der Charité Berlin – Virtuelle
Autopsie mithilfe des neuen Hightech-
Computertomographen

Montag, 25.06.2012
14.00 - 19.00 Uhr
DAV-Haus, Littenstr. 11, 10179 Berlin
Teilnahmebeitrag 
für Mitglieder: 80,00 EUR; 
Nichtmitglieder: 180,00 EUR

Dr. Stefanie Deinert 
Rechtsanwältin, Berlin

Anwaltliche Beratung zu 
Arbeitszeitkonten und 
flexibler Arbeitszeitgestaltung

Donnerstag, 14.06.2012
18.00 - 20.00 Uhr
DAV-Haus, Littenstr. 11, 10179 Berlin, EG 
Anmeldung: 
ak-verkehr@berliner-anwaltsverein.de

Hans-Jörg Leser
Sachverständiger für Straßen-
verkehrsunfälle und Mess-
verfahren im Straßenverkehr

Arbeitskreis Verkehrsrecht
Bemerkbarkeit von Kleinstkollisionen

Mittwoch, 06.06.2012
18.00 - 20.00 Uhr
DAV-Haus, Littenstr. 11, 10179 Berlin
Teilnahmebeitrag für 
Mitglieder: 30,00 EUR; 
Nichtmitglieder: 70,00 EUR

Björn Retzlaff
Vorsitzender Richter 
am Landgericht

Rechtsstreitigkeiten um den 
GmbH-Geschäftsführer: 
Abberufung - Kündigung des 
Dienstvertrags - Mängel der 
Beschlussfassung - Wettbewerbsverbote

Donnerstag, 11.10.2012
18.00 - 20.00 Uhr
DAV-Haus, Littenstr. 11, 10179 Berlin, EG
Anmeldung: 
ak-verkehr@berliner-anwaltsverein.de

N.N. Arbeitskreis Verkehrsrecht
Aktuelle Rechtsprechung - 
insbesondere zum Thema: Mietwagen

Montag, 18.06.2012
18.00 - 20.00 Uhr
DAV-Haus, Littenstr. 11, 10179 Berlin
Teilnahmebeitrag für 
Mitglieder: 30,00 EUR; 
Nichtmitglieder: 70,00 EUR

Karin Reinhard
Vorsitzende Richterin 
am Kammergericht

Richter- und Anwaltschaft im Dialog:
Aktuelle Rechtsprechung 
des Kammergerichts zum 
Versicherungsrecht

Donnerstag, 08.11.2012
18.00 - 20.00 Uhr
DAV-Haus, Littenstr. 11, 10179 Berlin, EG
Anmeldung: 
ak-verkehr@berliner-anwaltsverein.de

Olaf Neidel
Sachverständiger für 
Verkehrsmesstechnik und 
Geschäftsführer der VUT GmbH

Arbeitskreis Verkehrsrecht
Fehlerquellen bei Messverfahren

Mittwoch, 17.10.2012
18.30 - 20.30 Uhr
DAV-Haus, Littenstr. 11, 10179 Berlin
Anmeldungen: 
ak-strafrecht@berliner-anwaltsverein.de

StA’in Kerstin Wendler Arbeitskreis Strafrecht
PEBB§Y (Personalbedarfsberechnungs-
system der Justizverwaltung) – Bedeu-
tung für das Justizwesen und was
Rechtsanwälte darüber wissen sollten

Donnerstag, 13.12.2012
18.00 - 20.00 Uhr
DAV-Haus, Littenstr. 11, 10179 Berlin, EG
Anmeldung: 
ak-verkehr@berliner-anwaltsverein.de

RA Mittelbach Arbeitskreis Verkehrsrecht
Rechtsprechungsübersicht 2012

Alle Veranstaltungen mit (FAO-) Teilnahmebescheinigungen. Die Teilnahmegebühren verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. 
Anmeldung unter mail@berliner-anwaltsverein.de; Tel. (030) 251 38 46; Fax (030) 251 32 63. 

Informationen zu den monatlichen Veranstaltungen der Arbeitskreise des Berliner Anwaltsvereins unter: 
www.berliner-anwaltsverein.de

(Teilnahme für Mitglieder kostenlos / mit FAO-Teilnahmebescheinigungen)
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Berliner Anwaltsverein e.V.

Ladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
am Dienstag, den 22. Mai 2012, 18.00 Uhr

im Sitzungssaal des DAV-Hauses, Littenstraße 11, 10179 Berlin

Tagesordnung

1. Formalien der Einladung

2. Bericht des Vorsitzenden über die Tätigkeiten des Vereins im Jahr 2011

3. Aussprache über den Bericht des Vorsitzenden

4. Bericht des Schatzmeisters und Vorlage des Jahresabschlusses 2011

5. Bericht der Kassenprüfung und Beschlussfassung über die Entlastung 

des Vorstandes

6. Vorlage des Haushalts und Beschlussfassung über den Haushalt 2012

7. Verschiedenes

8. Vortrag und Diskussion:

Rechtsschutzversicherung und Mandatspraxis

Herbert P. Schons, Vizepräsident des DAV
Rechtsanwalt und Notar, Duisburg

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung sind alle Teilnehmer herzlich zu einem

kleinen Empfang eingeladen.

Der Vorstand

Aus organisatorischen Gründen bitten wir nach Möglichkeit um Ihre Anmeldung unter:

mail@berliner-anwaltsverein.de
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JOBMESSE 
für Juristinnen und Juristen

Jura-Praxis-Tag am 7. Juni 2012
Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre, veranstalten die 

Absolventen und Freunde der Juristischen Fakultät 
der Humboldt-Universität zu Berlin

- Bibliotheksgesellschaft - e.V.

und die 

Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin
auch in diesem Jahr wieder gemeinsam den 

Jura-Praxis-Tag mit einer Jobmesse

Der Jura-Praxis-Tag bietet Berliner Sozietäten die Möglichkeit, sich jungen, an einer 

Anwaltslaufbahn interessierten, Juristinnen und Juristen vorzustellen und ist so ein 

Angebot zu intensiven, persönlichen Gesprächen zwischen Vertretern in Berlin 

ansässiger Anwaltskanzleien und den Hochschulabsolventen der 

Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität.

Der Jura-Praxis-Tag findet am 7. Juni 2012 von 9.30 bis 16.30 Uhr
im Foyer der Kommode der Juristischen Fakultät, Bebelplatz 1, 10117 Berlin statt. 

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: 

http://bg.rewi.hu-berlin.de/praxistag/

Interessierte Sozietäten wenden sich bitte an:

Absolventen und Freunde der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin 

- Bibliotheksgesellschaft - e.V.

Unter den Linden 6, 10099 Berlin

Ansprechpartnerin: 

Frau Krause 

Telefon: 030 20 93- 3301

Fax: 030 20 93- 3307

E-Mail: bibliotheksgesellschaft@rewi.hu-berlin.de
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Schiedsgutachter

gesucht
Die Rechtsanwaltskammer Berlin sucht

für die gelegentliche Benennung von

Schiedsgutachtern gemäß § 18 der All-

gemeinen Bedingungen für die Rechts-

schutzversicherung (ARB) interessierte

Kolleginnen und Kollegen. 

Diese werden auf Ersuchen der Rechts-

schutzversicherung von der Kammer be-

stimmt, wenn ein Versicherungsnehmer

der Ablehnung von Versicherungsschutz

widerspricht und die Einleitung eines

Schiedgutachterverfahrens verlangt. Der

Schiedsgutachter hat dann insbesondere

die Erfolgaussichten der Wahrnehmung

der rechtlichen Interessen des Versiche-

rungsnehmers im jeweiligen Versiche-

rungsfall zu prüfen. 

Interessierte müssen seit mindestens

fünf Jahren zur Rechtsanwaltschaft zu-

gelassen sein. Sie sollten auf einem der

folgenden Gebiete tätig sein: Haftpflicht-

recht, Vertragsrecht, Arbeitsrecht, Sozi-

alrecht, Verwaltungsrecht, Steuerrecht,

Mietrecht (bitte jeweils angegeben). Die

Vergütung erfolgt durch die Versicherung

nach RVG.

Interessenbekundungen bitte schriftlich

an die Geschäftsstelle der Rechtsan-

waltskammer z.H. RA Dr. Linde.

Rechtsanwältin Müller-Jacobsen wird

Richterin am VerfGH des Landes Berlin
Vorstandsamt niedergelegt

Fortbildung gemäß § 4 Abs. 2 FAO ist auch

im Jahr der Antragstellung erforderlich

Die für Fachanwaltsangelegenheiten zu-

ständige Abteilung I des Kammervor-

standes hat eine Änderung der

Verwaltungspraxis beschlossen. Dem-

nach ist die Fortbildung gemäß § 4 Abs. 2

FAO auch für das Jahr erforderlich, in

dem der Fachanwaltsantrag gestellt

wurde. 

Bisher hatte man mit Hinweis auf den Ter-

minus „kalenderjährlich“ in § 15 FAO von

diesem Erfordernis abgesehen, weil zum

Zeitpunkt der Antragstellung das laufende

Kalenderjahr zwangsläufig noch nicht

vollständig abgelaufen war. 

Die neue Verwaltungspraxis bedeutet al-

lerdings nicht, dass beispielsweise bei ei-

nem im Juli gestellten Antrag bereits zum

Zeitpunkt der Antragstellung mindestens

die Hälfte der jährlichen Fortbildungs-

pflicht absolviert sein muss (entsprechend

dem bereits abgelaufenen Halbjahr). 

Praktische Bedeutung hat die Änderung

bei Antragsverfahren, die zum  jeweiligen

Jahresende anhängig sind. Denn mit

dem Jahreswechsel ist die Vorlage eines

Fortbildungsnachweises im Umfang von

zehn Stunden für das abgelaufene Jahr

erforderlich.  

Rechtsanwaltskammer Berlin
Littenstraße 9, 10179 Berlin Tel. 306 931 - 0 Fax: 306 931 -99

www.rak-berlin.de E-Mail: info@rak-berlin.org

Der Newslettter der RAK Berlin (z.Zt. 3.400 Abonennten) wird einmal im Monat

versandt und kann kostenlos abonniert werden unter 

www.rak-berlin.de unter Aktuelles/Newsletter.

Rechtsanwältin Anke Müller-Jacobsen

hat am 14. März 2012 ihr Amt als Vor-

standsmitglied der Rechtsanwaltskam-

mer Berlin wegen anderer neuer

Verpflichtungen niedergelegt. 

Das Abgeordnetenhaus Berlin hatte sie

am 8. März 2012 zur Richterin am Ver-

fassungsgerichtshof des Landes Berlin

gewählt.

Anke Müller-Jacobsen ist als Rechtsan-

wältin ausschließlich auf dem Gebiet

des Strafrechts, insbesondere des Wirt-

schaftsstrafrechts tätig. Ein Schwer-

punkt ihrer Arbeit im Vorstand der

Rechtsanwaltskammer Berlin lag daher

auch im Strafrecht und im Strafprozes-

srecht. 

Seit 1999 war sie im Vorstand, seit 2001

im Präsidium. Seit 2007 war Rechtsan-

wältin Müller-Jacobsen Vizepräsidentin

der Rechtsanwaltskammer Berlin.

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat

am 26.01.2012 Rechtsanwältin Dr. Mar-

garete von Galen für die 17. Wahlperi-

ode des Abgeordnetenhauses zum

ständigen Mitglied des Richterwahlaus-

schusses und Rechtsanwalt und Notar

Peter E. Schmidt-Eych zu ihrem Stell-

vertreter gewählt.

Gem. § 12 des Berliner Richtergesetzes

gehört dem Richterwahlausschuss „eine

Person aus der Anwaltschaft“ als stän-

diges Mitglied an.

Rechtsanwältin Dr. von Galen war von

2004 bis 2009 Präsidentin der Rechts-

anwaltskammer Berlin.

Rechtsanwältin Dr. Margarete von Galen 

im Richterwahlausschuss
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Abgelehnt – trotz Mehrheit
Auf der Kammerversammlung bringt ein Additionsfehler den Vorstandsantrag zu Fall

Bei der Abstimmung zu Tagesord-

nungspunkt 7 wurden von mehreren Mi-

tarbeitern der Rechtsanwaltskammer

die durch Handzeichen abgegebenen

Stimmen nach Sitzblöcken gezählt und

die einzelnen Ergebnisse entsprechend

notiert und addiert. Das Ergebnis der

Addition wurde der Präsidentin mit-

geteilt, die daraufhin die mehrheitliche

Ablehnung des Antrages als Ergebnis

der Abstimmung verkündete. Damit war

dieser Tagesordnungspunkt abge-

schIossen. 

Nach Beendigung der Tagesord-

nungspunkte 8 und 9 stellte ein Mitar-

beiter der Rechtsanwaltskammer fest,

dass die einzelnen notierten Ergebnisse

der Stimmenauszähler zum Tagesord-

nungspunkt 7 falsch addiert worden

waren. Bei richtiger Addition kam man

zu dem Ergebnis, dass der Antrag des

Kammervorstandes die deutliche

Mehrheit gefunden hatte und gerade

nicht abgelehnt worden war.

Dies wurde der Präsidentin sofort noch

vor dem geplanten Ende der Versamm-

lung mitgeteilt. Die Präsidentin ent-

schied, den Antrag zu TOP 7 nicht

erneut zur Abstimmung zu stellen.

Entscheidend hierfür war, dass bereits

die überwiegende Anzahl der Versamm-

lungs- mitglieder den Saal verlassen

hatte und dass das verkündete

Beschlussergebnis nach ihrer Auffas-

sung gültig war, auch wenn es fehler-

haft zustande gekommen ist.

Die Mitglieder des Vorstandes wurden

in der auf die Versammlung folgenden

regulären Vorstandssitzung am 14.

März 2012 über den Vorgang informiert.

Aufgrund der sich stellenden rechtlichen

und praktischen Fragen vertagte sich

der Vorstand zu einer außerordentlichen

Vorstandssitzung am 20. März 2012,

um das weitere Vorgehen zu beraten

und zu beschließen.

Inzwischen waren interne und externe

rechtliche Stellungnahmen eingeholt

worden. Diese kamen zu dem Ergebnis,

dass eine "abändernde" Verkündung

nicht möglich war und ist. Der

abgelehnte Antrag könne nur erneut zur

Abstimmung gestellt werden. Eine An-

fechtung des Beschlusses hätte

wiederum nur kassatorische Wirkung,

könnte also nur den falschen Beschluss

beseitigen, aber nicht den "richtigen"

wiederherstellen.

ln der außerordentlichen Vorstands-

sitzung am 20. März 2012 wurden die

rechtlichen Stellungnahmen vorgetra-

gen und daraufhin der richtige Umgang

mit dem fehlerhaften Beschluss inten-

siv und kontrovers diskutiert. Dabei

stand der Wunsch, die Abstimmung

erneut und diesmal fehlerfrei durch-

zuführen, um klare Rechtsverhältnisse

herzustellen, gegen die Tatsache, dass

jede Abstimmung, die nicht im Rahmen

der nächsten regulären Kammerver-

sammlung stattfände, erhebliche Kos-

ten auslösen würde, und diese kaum im

Verhältnis zu den bei einem möglichen

positiven Votum der Mitglieder zu er-

wartenden Mehreinnahmen stünden.

Im Ergebnis kam der Vorstand in der

außerordentlichen Vorstandssitzung

mehrheitlich darin überein, dass jeden-

falls vor der nächsten Kammerver-

sammlung keine erneute Abstimmung

über  den Antrag erfolgen soll. Vielmehr

soll der Vorstand im Zusammenhang

mit der Aufstellung  des Haushalts für

das Jahr 2013 prüfen, ob der Antrag in

der nächsten regulären Kammerver-

sammlung erneut eingebracht wird.

Außerdem hat der Vorstand beschlos-

sen, die Senatsverwaltung aufzufordern

den falschen Beschluss gemäß § 112 f

BRAO anzufechten, um sicherzustellen,

dass die rechtlichen Annahmen, auf

deren Grundlage der Vorstand seine

Entscheidung getroffen hat, auch

richterlichen Bestand haben.

Hinweis zu TOP 7 Erhöhung der Gebühren für die Fachanwaltszulassung

Auf der Kammerversammlung am 7. März 2012 stand unter TOP 7 ein Antrag des Vorstands zur Abstimmung, mit dem die Gebühr

für die Prüfung eines Antrags auf Erlaubnis zur Führung einer Fachanwaltsbezeichnung – entsprechend dem tatsächlichen Aufwand

– von 256 € auf 400 € erhöht werden sollte.

Das Protokoll der Kammerversammlung – vollständig nachzulesen unter www.rak-berlin.de/Nachricht vom 24. März 2012 – stellt fest:

„Herr Dr. Mollnau erläutert den der Versammlung schriftlich vorliegenden Änderungsantrag. Nach unterstützenden und kri-
tischen Wortbeiträgen erfolgt die Abstimmung. Frau Schmid stellt fest, dass der Antrag mit 178 Ja-Stimmen und 226 Nein-
Stimmen abgelehnt wurde.“

Gleichzeitig wird in einer Fußnote mitgeteilt, dass gegen Ende der Sitzung ein Additionsfehler festgestellt wurde, der in einem An-

hang  zu TOP 7 wie folgt erläutert wird:
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Unterlassungsverpflichtung 2

Frau Katarzyna Szajner hat sich gegenü-

ber der Rechtsanwaltskammer Berlin

verpflichtet, 

es zu unterlassen, geschäftsmäßig die

Besorgung fremder Rechtsangelgenhei-

ten einschließlich der Rechtsberatung für

Dritte vorzunehmen, Dritten anzubieten

oder mit einer derartigen Tätigkeit zu

werben, solange nicht eine dazu von der

zuständigen Behörde erforderliche Er-

laubnis erteilt ist, oder die Zulassung zur

Rechtsanwaltschaft erfolgt ist.

Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer

Berlin wird regelmäßig aufgefordert, bei

der Senatsverwaltung für Justiz Vor-

schlagslisten mit Rechtsanwältinnen und

Rechtsanwälten einzureichen, aus denen

die Verwaltung dann die Mitglieder so-

wohl des Anwaltsgerichts als auch des

Anwaltsgerichtshofs  auswählt und er-

nennt.

Sollten Sie Interesse an einer ehrenamtli-

chen Mitwirkung in der Anwaltsgerichts-

barkeit haben und die nachfolgenden

gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen,

bitten wir um Interessenbekundung und

Einreichung aussagekräftiger Bewer-

bungsunterlagen.

Gesetzliche Voraussetzungen:

- Mitgliedschaft in der Rechtsanwalts-

kammer Berlin

- Ausübung des Berufs einer Rechtsan-

walts seit mindestens fünf Jahren ohne

Unterbrechung (§§ 94 Abs. 3, 65 Nr. 2

BRAO)

- Keine Mitgliedschaft im Vorstand der

Rechtsanwaltskammer oder der Sat-

zungsversammlung (§ 94 Abs. 3 BRAO)

- Keine haupt-/oder nebenberufliche

Tätigkeit bei der Rechtsanwaltskammer,

der Bundesrechtsanwaltskammer oder

der Satzungsversammlung ( § 94 Abs. 3

BRAO)

- Kein Ausschlussgrund gem. § 66 BRAO

- Keine Angehörigkeit zu einem anderen

Gericht der Anwaltsgerichtsbarkeit

Die Kammer im Internet:

www.rak-berlin.de

E-Mail: info@rak-berlin.org

Mitwirkung in der Anwaltsgerichtsbarkeit

Werbemails - 

ohne Einwilligung berufsrechtswidrig
Aus der Rügepraxis des Vorstands

Wegen Verstoßes  gegen § 43 BRAO i.V.

m. § 7 Abs. 2  Nr.3 UWG verhängte der

Vorstand eine Rüge, weil Werbung unter

Verwendung elektronischer Post un-

zulässig ist, wenn eine vorherige aus-

drückliche Einwilligung des Empfängers

nicht vorliegt. Eine konkludente Einwilli-

gung reicht nicht aus. Eine Einwilligung

muss ohne Zwang und in Kenntnis der

Sachlage für den konkreten Fall erfolgen

(vgl. Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG,

30.Aufl., § 7 Rdn 185 ff). Diese Regelung

überträgt § 43 BRAO in das Berufsrecht,

wenn die berufsrechtliche Relevanz ge-

geben ist.

Der gerügte Kollege hatte in zwei aus-

führlichen E- Mails für den „….berater“

geworben, ohne dass der Empfänger die

Verwendung der personenbezogenen

Daten akzeptiert oder darin eingewilligt

hatte.

Die Pflicht, einen Marktteilnehmer nicht in

unzumutbarer Weise zu belästigen, hat

eine berufsrechtliche Relevanz i.S.de.

§ 43 BRAO, da sich deren Verletzung

nachteilig auf die Achtung und die Stel-

lung des Rechtsanwalts sowie die Funk-

tionsfähigkeit der Rechtspflege auswir-

ken kann. Angesichts der zunehmenden

Bedeutung der Werbung durch Spam-

mails und der erheblichen Belästigung

der Beteiligten stellt ein wettbewerbs-

rechtlicher Verstoß über § 43 BRAO auch

eine Verletzung des Berufsrechts dar.

Die Frage, ob sich der Beschwerdeführer

vom Werbemailing nur auf dem am Ende

der Werbe-E-Mail unter „Abbestellen“

angegebenen Weg abmelden kann oder

dies auch durch eine Antwort-E-Mail

(„AW“), wie vom Beschwerdeführer vor-

genommen, möglich ist, konnte dahin-

gestellt bleiben, da die nach § 7 Abs. 2

Nr. 3 UWG erforderliche vorherige Ein-

willigung zu keinem Zeitpunkt vorgele-

gen hat.Unterlassungsverpflichtung 1

Der Schmuhl Rechtsanwaltskanzlei-

service UG und  Herrn Dirk Schmuhl

wurde durch rechtskräftiges Urteil des

Landgerichts Berlin vom 26. Juli 2011

-102.O.52/11 – bei Meidung der

gesetzlichen Ordnungsmittel unter-

sagt, ohne die erforderliche Erlaubnis

Rechtsdienstleistungen anzubieten

und/oder vorzunehmen.

Auflösung 

der Zweigstelle des 

AG Lichtenberg 

in Hohenschönhausen

Seit dem 02.04.2012 ist die Zweigstelle

des Amtsgerichts Lichtenberg in Ho-

henschönhausen, Wartenberger Straße

40 geschlossen.

Dies betrifft auch die Rechtsantrags-

stelle. Alle Schriftstücke sind dann an

das Amtsgericht Lichtenberg, Roede-

liusplatz 1, 10365 Berlin zu richten.

Ausbilder-Abend 

in der Berufsschule

Mittwoch, den 25. April 2012 um 18
Uhr Raum 3001 (Eingang Sophie-

Charlotten-Straße 69, 14059 Berlin-

Charlottenburg): Aussprache zwi-

schen Berufsschullehrern und anwalt-

lichen Ausbildern, um die Ausbildung

noch weiter zu verbessern.
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Hartz IV: Amt zahlt PKV für privat 
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Justizpreis Berlin-Brandenburg 
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Keine Angst vor dem Fachanwaltstitel 399

Keine besondere Kennzeichnung von 
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(KG v. 12.07.2010 – Az.: 12 W 20/10) 37

Ohne Mandant nützt auch der Assessor
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Public Affairs für Anwälte 423

R+V-Rechtsschutzversicherung 

ermöglicht Mediation 116
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der Ministerien 119
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Polen - Fragen an RA Michal Stepniewsk 132

Rechtsprechung des Kammergerichts 
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„Rechtsschutz muss Anwalt die Umsatz-

steuer auf Aktenversendungspauschale 

erstatten (BGH v. 06.04.2011 – 

Az.: IV ZR 232/08)“ 276

Rechtsschutzversicherer darf 

Anwaltswahl belohnen 446

Reno-Ausbildung: 

Tage der Berufsausbildung 358

Rentenkürzung für DDR-StA ist rechtens 374

Rettung verfristeter Klagen 416

Richter mit MfS-Vergangenheit bleiben 

anonym (OVG Berlin-Brandenburg v.

28.10.2011 – Az.: OVG 10 S 33.11) 467

Richter- und Anwaltschaft im Dialog: 

VRiKG Siegfried Fahr erneut zu Gast 

beim Berliner Anwaltsverein 259

Rügen wegen Wahrnehmung 

widerstreitender Interessen 269

Russische Delegation informiert sich 

über Verwaltungsgerichtsbarkeit und 

e-Government 170

RVG-Änderungen seit Jahresbeginn 

in Kraft 72

Satzungsänderung zum 01.01.2010 

verfassungskonform 411

Schnellerer Wechsel in die 

private Krankenversicherung möglich 48

Schrei nach Hilfe? 376

Schweigepflicht bei steuerlicher

Betriebsprüfung - Interview mit 

Präsidiumsmitglied Barbara Erdmann 177

Senatsverwaltung für Justiz sucht 

Vertrauensperson 119

Sinnigkeit von Verrechnungsstellen 94

Skurriler Vorwurf 308

Tag der offenen Tür 218

Terminänderung bei Polittalk 120

Terminsgebühr für sich selbst 

vergleichende Parteien (LAG Berlin-

Brandenburg v. 26.04.2011 – 

Az.: 17 Ta (Kost) W 6030/11)" 324

Tiefer Blick ins Netz 357

„Traditionell gute Zusammenarbeit mit 

der Anwaltschaft“ - Interview mit 

LAG-Präsident Gerhard Binkert 211

Über das Fischen in fremden Gewässern 68

Über die Nebentätigkeiten 82

Überwachte Anwaltspost bei JVA als 

faktischem Prozessgegner 

(OLG Nürnberg v. 17.11.2010 – 

Az.: 2 Ws 423/10) 135

Ulrich Schellenberg mit Verdienstorden 

der Bundesrepublik Deutschland geehrt 378

Umsatzsteuer auf 

Aktenversendungspauschale 225

Unternehmerisches Denken: 

Schlüssel für den Kanzleierfolg 379

Verbraucherzentrale klagt gegen 

Rechtsschutzversicherer 67

Vereinbarung zur vertrauensvollen 

Zusammenarbeit bei der Fortentwicklung

des Elektronischen Rechtsverkehrs 180

Vertrauensanwalt nimmt Arbeit 

zur Korruptionsbekämpfung auf 401

Vier Anwältinnen und drei Anwälte 

für Berlin 268

Vier statt zwei? 460

Volle Wahlanwaltsgebühren nach 

PKH-Aufhebung (KG v. 27.01.2011 – 

Az.: 8 U 145/10) 230

Vom Ausgleich der Interessen 

im Versorgungswerk 94

Vom lauten und leisen Populismus 

der Richterschaft 345

„Von Bären, Adlern und Sternen“ oder: 

„Von der Wahrung und Gewährleistung 

der Grund- und Menschenrechte 

im Zeichen der Globalisierung“ 441

Vorwurf der „Beutelschneiderei“ verletzt 

die Anwaltsehre (VG Göttingen 

v. 09.02.2011 – Az.: 1 A 213/10) 135

Warum es nicht ausreicht, 

ein guter Anwalt zu sein 96

„Was ist das Rentenversprechen noch

wert?“ Interview mit RA und 

MdA Dr. Andreas Köhler (SPD) 5

Was verbindet Horst Schlämmer 

mit Roman Herzog? 14

Wechsel in der Senatsverwaltung 

der Justiz 423

Wenn der Milchmann klingelt 80

Wenn Würde gegen Würde steht 308

"Wer nicht vollstreckt, verliert (

die Verfügung) (KG v. 08.04.2011 – 

Az.: 5 U 140/10)" 325

Wichtige Änderung bei der Anrechnung 

von Kindererziehungszeiten 30

Widerruf der Anwaltszulassung 

wegen Vermögensverfalls 311

Winter-Intensivkurs der DAA 

in Obergurgl 236

Wir legen unsere Konvention 

autonom aus 320

Zehn Jahre DAV-Stiftung contra 

Rechtsextremismus und Gewalt 452

Zehn junge Anwälte mit der BRAK 

in Israel 221

Zentrales Testamentsregister ab 2012 447

Zivilprozesskosten von der Steuer 

absetzbar 257

Zulässige und unzulässige 

Briefbogengestaltung 219

Zulassung weiterer Rechtsanwälte 

beim Bundesgerichtshof 316

Zur Erstattungsfähigkeit der Rechts-

anwaltsvergütung für das Verlangen auf 

Erteilung der Kostenschutzzusage gegen-

über dem Rechtsschutzversicherer 249

Zur Kostenerstattung für einen aus-

wärtigen Vertrauensanwalt eines aus-

ländischen Prozessbeteiligten (LG Berlin 
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DAV-Pressepreis 204

Deckungszusage Rechtsschutz-
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Streit um Terminsvertreter
Von Rechtsanwalt Wolfgang Gustavus, Vorsitzender der Gebührenabteilung der Rechtsanwaltskammer Berlin

Immer wieder gehen bei der Rechtsan-

waltskammer Berlin Anfragen aber auch

Beschwerden von Kollegen und Kol-

leginnen  über „zu hohe Ter-

minsvertretergebühren" ein.

Dabei ist die Sache doch ganz einfach.

Wir möchten auf Folgendes hinweisen:

1. Ein Prozessbevollmächtigter, der ver-

hindert, ist einen Gerichtstermin wahrzu-

nehmen, kann sich in diesem Termin

von einem Terminsvertreter vertreten

lassen. Für die Wahrnehmung dieses

Termins kann der Terminsvertreter nach

VV 3401 RVG eine halbe Verfahrensge-

bühr und eine Terminsgebühr nach VV

3402, 3104, 3105 RVG abrechnen.

2. Wer schuldet diese für die Termins-

wahrnehmung entstandenen Gebühren?

Der Mandant oder der verhinderte

Prozessbevollmächtigte?

a) Der Mandant ist nur dann Kosten-

schuldner, wenn er seinen Prozess-

bevollmächtigten ausdrücklich beauf-

tragt hat, einen Terminsvertreter zu

beauftragen oder doch zumindest mit

der Beauftragung einverstanden ist.

Dieses Einverständnis kann auch

stillschweigend erfolgen (Hartmann,

Kostengesetze, 39. Aufl., VV 3401 RVG

Rn. 3; Gerold/ Schmidt, RVG, 19. Aufl.,

VV 3401 Rn. 20 m.w.N., Rn. 24).

b) Erteilt der Prozessbevollmächtigte je-

doch dem Terminsvertreter im eigenen

Namen den Auftrag zur Termins-

wahrnehmung, so besteht in diesen

Fällen kein Vertragsverhältnis mit der

jeweiligen Partei, sondern nur mit dem

Prozessbevollmächtigten. Dieser ist

dann auch der alleinige Kostenschuld-

ner. Die Vergütung des Termins-

vertreters richtet sich in diesen Fällen

nach internen Vereinbarungen zwischen

den beiden Rechtsanwälten (BGH, Urteil

vom 01.06.2006 — I ZR 268/03, Rn. 14;

BGH, Urteil vom 29.06.2000 — I ZR

122/98 (www.bundesgerichtshof.de);

Gerold/ Schmidt, aaO, § 3a Rn.68). In

diesem Fall können sogar die gesetz-

lichen Gebühren unterschritten werden.

Vereinbaren die Anwälte die Aufteilung

der anfallenden Gebühren untereinan-

der, liegt eine Gebührenteilungsver-

einbarung vor. Diese Gebührentei-

lungsvereinbarung ist keine Vergü-

tungsvereinbarung im Sinne von § 3a

RVG und unterliegt daher auch nicht der

für diese geltenden Formvorschriften

(Gerold/ Schmidt, aaO, § 3a Rn.68).

c) Es ist deshalb dringend zu

empfehlen, bei Auftragserteilung klar-

zustellen, wer Auftraggeber des Ter-

minsvertreters ist, damit Unstim-

migkeiten über den Kostenschuldner

nicht entstehen können (Geroldt/

Schmidt, RVG, 19. Aufl., VV 3401 Rn.

20).

3. Die Rechtsanwaltskammer unterhält

an fast allen Berliner Gerichten Anwalts-

zimmer. Eine Übersicht mit den Kon-

taktdaten und den Öffnungszeiten

finden Sie auf unserer Homepage

(www.rak-berlin.de) sowie im KAMMER-

TON, Berliner Anwaltsblatt 2011, S.

406. Über diese Anwaltszimmer (Aus-

nahme KG) kann und wird auch ein Ter-

minsvertreter vermittelt werden.

Die in den Anwaltszimmern ansässigen

Terminsvertreter haben sich auf ein-

heitliche Vergütungssätze geeinigt, um

die erforderliche Vergütungsverein-

barung im Einzelfall zu vermeiden. Die

jeweiligen Vergütungssätze werden auf

Anfrage von den Mitarbeitern in den An-

waltszimmern telefonisch mitgeteilt. Die

Mitarbeiter sind jedoch nicht befugt, ir-

gendwelche Zusagen über Honorare zu

treffen und den nachfragenden Kollegen

mitzuteilen. Vielmehr wird durch die Mi-

tarbeiter der Anwaltszimmer der Kon-

takt zu dem Terminsvertreter her-

gestellt, mit dem dann der Kollege die

Vergütung vereinbaren kann.

Bei den Vergütungssätzen handelt es

sich meist um pauschale Sätze für die

Vertretung in der streitigen oder unstrei-

tigen Verhandlung bzw. im Beweister-

min, unabhängig vom Gegenstands-

wert.

Die Rechtsanwaltskammer hat keinerlei

Einfluss auf die Höhe dieser Gebühren,

die allein von den Terminsvertretern

vereinbart  werden.

Die Tarife gelten ausschließlich in den

Fällen, in denen die Terminsvertreter

über die Berliner Anwaltszimmer vermit-

telt werden. Sie gelten regelmäßig nur

für Berliner Rechtsanwältinnen und

Rechtsanwälte, da diese mit ihren Kam-

merbeiträgen die Unterhaltung der An-

waltszimmer ermöglichen. Die Regelung

gilt gewohnheitsmäßig in der Berliner

Anwaltschaft, d.h. bei einer Beauftra-

gung durch Berliner Kolleginnen oder

Kollegen kann mangels anderweitiger

Vereinbarung und aufgrund Bekannt-

machung der Pauschaltarife im Zweifel

von diesen ausgegangen werden. Aus-

nahmen bestehen für Terminsvertretun-

gen vor dem Landgericht Berlin und im

Amtsgericht Mitte; dort bieten die Ter-

minsvertreter auch für auswärtige Kol-

leginnen und Kollegen Pauschalsätze

an.

Entsprechend einer aktuellen Umfrage

RAuN Wolfgang Gustavus
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Berliner Kostenecke

1.) KG, Beschl. vom 30.9.2011 – 1 Ws
66/09 - zu Nr. 4141 VV RVG

Das KG hält daran fest, dass die anwalt-

liche Mitwirkung für die Beendigung des

Verfahrens (hier: Nichteröffnung des

Hauptverfahrens) zumindest mitur-
sächlich gewesen sein muss. 

Die Mitwirkung des Verteidigers muss

aber nicht „intensiv und zeitaufwän-
dig“ gewesen sein (Aufgabe der frühe-

ren Rechtsprechung im Beschl. vom

24.10.06 - 4 Ws 131/06, AGS 09,324).

Die Gebühr Nr. 4141 VV RVG  ist eine

Festgebühr, die immer in Höhe der je-

weiligen Rahmenmitte entsteht. (vgl.

Anm. Burhoff in RVG-Report 12, 110 f)

2.) Terminsgebühr für Besprechung
nach außergerichtlicher Einigung
der Parteien selbst

LAG Berlin/Brandenburg, Beschl. vom

26.4.2011 – 17 Ta(Kost) 6030/10

Leitsatz des Gerichts:

Einigen sich die Parteien außerge-

richtlich und ohne Beteiligung ihrer
Prozessbevollmächtigten über den
Gegenstand eines Rechtsstreits,
kann eine Besprechung zwischen
den Rechtsanwälten der Parteien
über die Beendigung des Rechts-
streits zum Entstehen einer Termins-
gebühr führen.

In einem Kündigungsschutzprozess vor

dem ArbG Berlin hatte sich die beklagte

Arbeitgeberin bereit erklärt, den Kl. wei-

terzubeschäftigen. Hieran waren die

ProzBev. des Kl. nicht beteiligt. Kurze

Zeit später kam es zu einer Bespre-

chung zwischen beiden ProzBev., in der

die Einzelheiten vereinbart wurden. 

Die ProzBev. des Kl. kündigten hierbei

die Klagerücknahme an, wenn die Bekl.

ihre Bereitschaft zur Weiterbeschäfti-

gung des Kl. schriftlich bestätigen

würde. So geschah es.

(vgl. Anm. Hansens in RVG-Report

12,106 f)

Winkeladvokat

Das LG Köln hat einen Rechtsanwalt mit

Urteil vom 15.11.2011 (Az.: 5 O 344/10)

verurteilt, es zu unterlassen, einen Kolle-

gen als Winkeladvokaten zu bezeichnen

und/oder ihn oder das von ihm geführte

Büro als Winkeladvokatur zu bezeichnen:

Unter dem Begriff des Winkeladvokaten

werde heute  eine Person verstanden,

“die entweder intellektuell unfähig ist,

ihren Beruf zuverlässig und den Regeln

des juristischen Handwerks entsprech-

end auszuüben, oder die diesen in einer

Art und Weise ausführt, die mit Moral

und Gesetz in Konflikt steht.”

Die Äußerung stelle eine Schmähkritik

dar und sei nicht von der Meinungsfrei-

heit gerechtfertigt. 

Fortbildung der RAK

Die Einführung Beamtenrecht ist

vom 21.03.2012 auf den 05.06.2012
verschoben worden.

Am 04.05. und am 11.05.2012 findet

für Strafrechtler der Englischkurs

Criminal Law I und II mit  Dr. Willy

Bondar, American Lawyer, statt. De-

tails zu den Veranstaltungen auf der

rechten Seite.

der Rechtsanwaltskammer Berlin bei

den Anwaltszimmern an den Berliner

Zivil- und Arbeitsgerichten werden zur

Zeit von den dort ansässigen Kollegin-

nen und Kollegen für die Terminsvertre-

tungen für Berliner Kolleginnen und

Kollegen für nichtstreitige Verhandlun-

gen mit bis zu 30 Minuten Dauer

Gebühren zwischen 15,50 € und 30,00 €

netto erhoben. Für streitige Verhandlun-

gen/ Erörterungen/ Güteverhandlungen

werden für die ersten 30 Minuten

Gebühren zwischen 20,50 € und 37,00 €

netto und für die Beweisaufnahmen/

Vergleichsverhandlungen/ persönliche

Anhörungen u. dgl. bis zu einer Dauer

von 30 Minuten Gebühren zwischen

25,50 € und 44,00 € netto erhoben.

AW 4-12 Umbruch 3  13.04.2012  10:59 Uhr  Seite 126



 Fortbildungsveranstaltungen der Rechtsanwaltskammer Berlin

2 . Q U A R T A L 2 0 1 2
. Das „Bermudadreieck“ Rechtsanwalt, Mandant und Rechtschutz-

versicherer – Einführung und Hilfestellung beim Umschiffen
18.04.2012 . 14.00 – 18.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 60,- €
Gesine Reisert, RAin; Michael Rudnicki, RA; beide FAe f. StrafR u. VerkehrsR

. „Was gute Anwälte mitbringen müssen“ – Erfahrungsaustausch 
mit Kolleginnen und Kollegen, die sehr lange anwaltlich tätig sind
18.04.2012 . 19.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal  
kostenfrei, Anmeldung erforderlich
Moderation: Vizepräsident Bernd Häusler, RAuN

. Fremdbesitz und interdisziplinäre Zusammenarbeit: 
Was erwartet die Anwaltschaft in Deutschland?
20.04.2012 . 14.00 – 18.00 Uhr . BRAK
kostenfrei, Anmeldung erforderlich
Veranstaltung unter Beteiligung von Kollegen aus England u. der Schweiz

. Gebühren in Strafsachen und Bußgeldangelegenheiten 
25.04.2012 . 16.00 – 18.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 50,- €
Gesine Reisert, RAin, FAin für Strafrecht und FAin für Verkehrsrecht

. Klares Deutsch für Juristen
26.04.2012 . 10.30 – 18.30 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 120,- €
Michael Schmuck, RA, Journalist und Autor 

. Criminal Law I – Englisch für Strafrechtler
04.05.2012 . 14.00 – 18.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 50,- €
Dr. Willy Bondar, American Lawyer, Dozent an der HWR Berlin

. Steuerliche Belange der Anwaltskanzlei I - Umsatzsteuer
07.05.2012 . 14.00 – 18.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 50,- €
Björn Ahrens, Steuerberater, PricewaterhouseCoopers AG

. Criminal Law II – Englisch für Strafrechtler
11.05.2012 . 14.00 – 18.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 50,- €

. Steuerliche Belange d. Anwaltskanzlei II - Finanzbuchhaltung und Ertragssteuer
14.05.2012 . 14.00 – 18.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 50,- €
Christine Seyerlein-Busch, StBin; Norbert Ellermann, RA und StB

. Aktuelle Entwicklungen des Arbeitsrechts, insbesondere 
des Individualarbeitsrechts
15.05.2012 . 13.30 – 19.00 Uhr . Berlin DAI-Ausbildungscenter
Prof. Jobst-Hubertus Bauer, RA, FA für Arbeitsrecht, Gleiss Lutz, Stuttgart
80,- € . 5 Zeitstunden - § 15 FAO - Arbeitsrecht

. Kommunikation im Anwaltsberuf – Schlüssel für Marketing und Akquisition
22.05.2012 . 14.00 – 18.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal  . 80,- €
Markus Haselier, RA, FA für Strafrecht, Dresden

. Gebührenrecht für Familienrechtler
23.05.2012 . 16.00 – 18.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 50,- €
Karin Susanne Delerue, RAin, FAin für Familienrecht

. Die erfolgreiche Gebührenklage
30.05.2012 . 16.00 – 18.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 50,- €
Wolfgang Gustavus, RAuN, FA für Arbeitsrecht 

. Einführung Beamtenrecht – Veranstaltung im Rahmen der Dialog-
reihe Anwaltschaft – Richterschaft der Verwaltungsgerichtsbarkeit
05.06.2012 . 13.00 – 18.30 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal
Johann Weber, VRiVG, Berlin
80,- € . 5 Zeitstunden - § 15 FAO - Verwaltungsrecht

3 . Q U A R T A L 2 0 1 2
. Stress- und Burnout-Prophylaxe für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

16.08.2012 . 10.30 – 18.30 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 150,- €
Christiane Huismans, RAin; Dipl. Psych. Ellen Pachabeyan,
beide Personal + Business Coach

. Honorarverhandlungen
23.08.2012 . 14.00 – 18.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 100,- €
Markus Hartung, RA und Mediator, Direktor am Bucerius Center on the 
Legal Profession an der Bucerius Law School, Hamburg 

. RVG-Update 2012
31.08.2012 . 14.00 – 18.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 100,- €
Herbert P. Schons, RA, FA für Verkehrsrecht, Vorsitzender der 
Gebührenreferententagung, 1. Vizepräsident der RAK Düsseldorf

. Dienstliche Beurteilung und beamtenrechtliche Auswahlentscheidung
07.09.2012 . 13.00 – 18.30 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal
Johann Weber, VRiVG, Berlin
80,- € . 5 Zeitstunden - § 15 FAO - Verwaltungsrecht

. Update ZPO
14.09.2012 . 14.00 – 18.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 80,- €
Dr. Bernhard von Kiedrowski, RA; Björn Retzlaff, VRiLG

. Zwangsvollstreckungspraxis
17.09.2012 . 14.00 – 18.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 80,- €
Monika Weber, gepr. Bürovorsteherin im Rechtanwalts- und Notarfach

. PKH und Beratungshilfe
26.09.2012 . 13.30 – 18.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 80,- €
Dipl. Rechtspflegerin (FH) Karin Scheungrab, Trainerin für anwaltliches 
Gebührenrecht, München/Leipzig

4 . Q U A R T A L 2 0 1 2
. Vorabentscheidungsverfahren – Der normale Anwalt vor dem EuGH

25.10.2012 . 09.00 – 16.30 Uhr . Berlin DAI-Ausbildungscenter . 100,- €
Dr. Hans-Michael Pott, RA, FA für Steuerrecht, Düsseldorf,
Mitglied des Europaausschusses der BRAK

. English für Office Communication
26.10.2012 . 14.00 – 18.00 Uhr . FI Steuerrecht, Littenstr. 10 . 60,- €
Dr. Willy Bondar, American Lawyer, Dozent an der HWR Berlin

. Jahresende – Haftungsfalle
29.10.2012 . 13.30 – 18.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 80,- €
Dipl. Rechtspflegerin (FH) Karin Scheungrab, Trainerin für anwaltliches 
Gebührenrecht, München/Leipzig

. Erfolgreiches Kanzleimarketing
07.11.2012 . 13.30 – 18.30 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 80,- €
Ilona Cosack, ABC Anwaltsberatung Cosack, Mainz

. Rechtsmittel und Beweislast im Familienrecht
16.11.2012 . 14.00 – 18.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal
Prof. Dr. Volkert Vorwerk, Rechtsanwalt beim BGH
80,- € . 4 Zeitstunden - § 15 FAO - Familienrecht

. Steuerliche Belange der Anwaltskanzlei I - Umsatzsteuer
19.11.2012 . 14.00 – 18.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 50,- €
Björn Ahrens, Steuerberater, PricewaterhouseCoopers AG

. Praxisprobleme und aktuelle Entwicklungen im privaten Bankrecht 2012, 
Kursteil I : Zahlungsverkehr, Kreditrecht und Kreditsicherung
22.11.2012 . 14.30 – 20.00 Uhr . FI Steuerrecht, Littenstr. 10
Dr. Bernhard Dietrich, RiLG, Berlin
80,- € . 5 Zeitstunden - § 15 FAO - Bank- und Kapitalmarktrecht

. Personalvertretungsrecht
23.11.2012 . 13.00 – 18.30 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal
Johann Weber, VRiVG, Berlin
80,- € . 5 Zeitstunden - § 15 FAO - Arbeits- oder Verwaltungsrecht 

. Steuerliche Belange d. Anwaltskanzlei II – Finanzbuchhaltung 
und Ertragssteuer
26.11.2012 . 14.00 – 18.00 Uhr . RAK, gr. Sitzungssaal . 50,- €
Christine Seyerlein-Busch, Steuerberaterin; 
Norbert Ellermann, RA und Steuerberater 

. Praxisprobleme und aktuelle Entwicklungen im privaten Bankrecht 2012, 
Kursteil II: Kapitalanlagefinanzierung, Anlageberatung, Einlagensicherung
29.11.2012 . 14.30 – 20.00 Uhr . FI Steuerrecht, Littenstr. 10
Dr. Bernhard Dietrich, RiLG, Berlin
80,- € . 5 Zeitstunden - § 15 FAO - Bank- und Kapitalmarktrecht

> Die blau hinterlegten Termine sind nur buchbar über die Rechtsanwaltskammer Berlin. Online-Anmeldung unter www.rak-berlin.de (Aktuelles/Termine)
Tel. 030 306 931-0 . Fax: 030 306 931-99 . info@rak-berlin.org . Die Teilnahmegebühren gelten nur für Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Berlin.
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1. Ausbildung zur/m Geprüfte/r
Rechtsfachwirt/in - berufsbeglei-
tend und vorwiegend Präsenzun-
terricht -

- NOCH PLÄTZE FREI! -

Lehrgangsbeginn:

1. September 2012

Dauer:

4 Semester, samstags 

08:00 - 15:30 Uhr, etwa 14-tägig

(52 Termine insgesamt)

Lernort:

Potsdam

Abschluss:

Kammerprüfung mit Zeugnis

Gebühren:

2.100,00 € zzgl. Prüfungsgebühren

Ratenzahlung:

(22 Raten à 100 €) 

und Bafög individuell möglich

Beratung/Anmeldung:

URANIA-Schulhaus GmbH, 

Am Moosfenn 1, 14478 Potsdam, 

Dr. Gartz, Tel.: 03 31/88 85 80

www.urania-schulhaus.de

e-mail: info@urania-schulhaus.de

2. Zulassungen und Aufnahmen im
Kammerbezirk Brandenburg

Sabine Heinrich
Kopernikusstraße 42, 14482 Potsdam

Corinna Lenz-Lindbach
c/o RA Klink

Lennéstraße 71, 14471 Potsdam

Florian Lawrenz
c/o Ide Schneider & Partner

Gerlachstraße 25, 14480 Potsdam

Doreen Donnerstag
Steinstraße 16, 14482 Potsdam

Adeline Veronique Zahorka
c/o Große-Boymann

Magdeburger Straße 14 a, 

14770 Brandenburg

Christine Modrovic
Erfurter Straße 29, 14612 Falkensee

Hans Frey
Flämingweg 3, 14806 Bad Belzig

Katja Göcke
Goethestraße 30, 

16259 Bad Freienwalde

Christiane Merziger
Auf der Heide 35, 16348 Wandlitz

Rainer Pieda
Hubertusallee 30, 16556 Borgsdorf

Torsten Gromuth
c/o RAe Stein, Walther & Richter

Schliebener Straße 77, 04916 Herzberg

Sebastian Wolter
c/o RAe Stein, Walther & Richter

Schliebener Straße 77, 04916 Herzberg

Carsten Hnida
Alt-Löwenbruch 66, 

14974 Ludwigsfelde

Ob Houston oder
Kapstadt – 

Hauptsache LL.M.
Es stellt keinen wettbewerbswidrigen
Verstoß gegen § 34a Abs. 1 Satz 1
BerlHG dar, wenn ein Rechtsanwalt
den von ihm im nicht europäischen
Ausland erworbenen Titel „LL.M.“ le-
diglich um den Namen des Ortes er-
gänzt, an dem der Titel erworben
wurde. (Leitsatz des Bearbeiters)

Zwei Anwälte hatten ihren Legum Magi-

ster im Ausland gemacht und führten

die so erworbenen Buchstaben LL.M.

hinter ihrem Namen auf der eigenen Ho-

mepage. Die Abkürzung wurde ergänzt

durch die Angabe des Ortes, an dem die

Zusatzqualifikation erworben wurde –

bei dem einen war es Houston, bei dem

anderen Kapstadt bzw. Cape Town.

Und so stand es dann auch in Klam-

mern nach den drei magischen Lettern.

Hieran stieß sich ein anderer Jurist, der

der Ansicht war, die Angabe „Name

LL.M. (Houston)“ bzw. „Name LL.M.

(Cape Town)“ verstoße wettbewerbs-

widrig gegen § 34a Abs. 1 Satz 1

BerlHG. Es müsse nämlich die Hoch-

schule, und nicht nur der Ort, angege-

ben werden, an der der Titel erlangt

worden sei. Es hätte also heißen müs-

sen „LL.M. (University of Houston)“ bzw.

„LL.M. (University of Cape Town)“. Das

Landgericht gab dem Antragsteller

Recht und untersagte den Anwälten im

einstweiligen Rechtsschutzverfahren,

den Titel „LL.M.“ ohne Angabe der

Hochschule zu führen. Das daraufhin

angerufene Kammergericht hob die LG-

Entscheidung auf und wies den Unter-

sagungsantrag zurück.

Ein wettbewerbsrechtlicher Unterlas-

sungsanspruch sei nicht gegeben. Es

sei schon zweifelhaft, ob überhaupt ein

Verstoß gegen § 34a Abs. 1 Satz 1

BerlHG vorliege. Nach dieser Vorschrift

darf ein ausländischer Hochschultitel

„unter Angabe der verleihenden Stelle“

geführt werden. Die verleihenden Stellen

waren hier unzweifelhaft die „University

of Houston“ bzw. die „University of

Cape Town“. Nach Ansicht des Kam-

mergerichts sei im vorliegenden Fall mit

der reinen Ortsangabe die verleihende

Stelle aber ausreichend bezeichnet. Der

Durchschnittsmandant werde die Anga-

ben „Houston“ bzw. „Cape Town“ in

Verbindung mit dem Hochschultitel so

verstehen, dass die Titel an den jeweili-

gen Universitäten der Städte erworben

wurden. Dies liege nahe, da Universitä-

ten häufig mit ihrem Sitz bezeichnet

würden. Auch nach Sinn und Zweck der

Vorschrift des § 34a Abs. 1 Satz 1

BerlHG komme ein Verstoß nicht in Be-

tracht. Gerade bei außereuropäischen

Hochschultiteln soll die Angabe der ver-

leihenden Stelle eine Art Warnfunktion

Mitgeteilt / Urteile

128 Berliner Anwaltsblatt 4/2012

Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg
Grillendamm 2, 14776 Brandenburg

Telefon (03381) 25 33-0 Telefax (03381) 25 33-23

Mitgeteilt

UND ANDERE 

ENTSCHEIDUNGEN

WWW.URTEILSRUBRIK.DE

Urteile

AW 4-12 Umbruch 3  13.04.2012  10:59 Uhr  Seite 128



erfüllen und auf die fehlenden europa-

rechtlichen Standards hinweisen. Dies

könne aber auch durch die Nennung der

außereuropäischen Städtenamen er-

reicht werden. Diese Städtenamen wei-

sen auf bestimmte Länder und deren

Rechtskreis hin. Eine jedenfalls grobe

Einschätzung der Hochschultitel sei da-

mit möglich.

Selbst wenn man hier von einem Form-

fehler ausgehen wollte, läge nach An-

sicht des KG aber ein Bagatellfall im

Sinne des § 3 Abs. 1 UWG vor. Wie aus-

geführt, sei ein Rückschluss auf die

(außereuropäische) Universität möglich

und eine Verwechslungsgefahr mit einer

renommierteren Hochschule am selben

Ort sei hier nicht gegeben.

Kammergericht, Urteil vom 22.02.2012

– Az.: 5 U 51/11

(eingesandt von

RA Dominik Höch, Berlin)

Außergerichtliche
Beratungshilfe: 
Vergütungsan-

spruch 
verjährt nicht 

ab Ruhensphase
In außergerichtlichen Angelegenhei-
ten wird der anwaltliche Vergütungs-
anspruch nicht bei mehr als dreimo-
natigem Verfahrensstillstand fällig.
Die Verjährungsfrist beginnt dem-
nach auch nicht nach Ablauf einer
solchen Ruhensphase, sondern wenn
der Auftrag erledigt oder die Angele-
genheit beendet ist. (Leitsatz des Be-
arbeiters)

Im Rahmen der Beratungshilfe vertrat

ein Rechtsanwalt seine Mandantin in ei-

ner außergerichtlichen Angelegenheit

mit der Maßgabe, eine Einigung zwi-

schen den Parteien herbeizuführen. Die

Beratungshilfe wurde bereits im Jahr

2006 gewährt, der Kostenfestsetzungs-

antrag datiert vom Februar 2011. Nach

Ansicht der Rechtspflegerin war die Ko-

stenforderung verjährt, was sie zu einer

negativen Bescheidung des Kostenfest-

setzungsantrages veranlasste. Das

Amtsgericht Wedding hob den Negativ-

bescheid der Rechtspflegerin allerdings

wieder auf.

Richtig sei, so das AG, dass die anwalt-

lichen Vergütungsansprüche innerhalb

der allgemeinen Verjährungsfrist von

drei Jahren verjähren. Allerdings müsse

der Anspruch für den Lauf der Ver-

jährungsfrist erst einmal entstanden

sein. Dies sei bei anwaltlichen Vergü-

tungsansprüchen nach § 8 Abs. 1 RVG

erst der Fall, wenn sich der Auftrag erle-

digt habe oder die Angelegenheit been-

det sei. Bei außergerichtlichen Angele-

genheiten sei eine Beendigung nur an-

zunehmen, wenn der Rahmen, in dem

sich die anwaltliche Tätigkeit abspiele,

ausgeschöpft sei. Soll, wie hier, eine Ei-

nigung zwischen den Parteien erzielt

werden, dann sei dies der Fall, wenn ein

Vergleich zwischen den Parteien fixiert

wurde oder aber eben gescheitert ist. Im

vorliegenden Fall hätte insbesondere

der Rechtsanwalt noch weit nach der

Gewährung der Beratungshilfe versucht

(u.a. per Vorschlag einer Mediation),

eine Einigung zu erzielen. Erst mit der

Erklärung des Ehemannes im Januar

2008 sei die Angelegenheit beendet

worden. Der Anspruch sei somit erst im

Jahr 2008 entstanden und im Februar

2011 noch nicht verjährt gewesen.

Das Amtsgericht ließ auch den Einwand

der Rechtspflegerin, zwischenzeitlich

sei es zu einem Stillstand in der Sache

von mehr als drei Monaten gekommen,

nicht gelten. Der Bezirksrevisor über-

sehe hier, dass nach § 8 Abs. 1 Satz 2

RVG der Anspruch nur fällig werde,

wenn das gerichtliche Verfahren länger

als drei Monate ruhe. Hier habe es sich

aber um ein außergerichtliches Verfah-

ren gehandelt, weswegen der Vergü-

tungsanspruch nach mehr als dreimo-

natigem Stillstand nicht aufgrund dieser

Vorschrift fällig wurde.

AG Wedding, Beschluss vom

22.12.2011 – Az.: 70a II 1449/06

(eingesandt von 

RA André Feske, Berlin)

Zoophilie e.V. - 
Zu viel Liebe 

zum Tier
§§ 134, 138 BGB finden auch auf die
Satzung eines Vereins Anwendung.
Der Vereinszweck „Praktizierung der
partnerschaftlichen Liebe zum Tier“
verstößt gegen § 134 BGB i.V.m. § 17
TierSchutzG. Die Teilnichtigkeit ein-
zelner Satzungsbestimmungen führt
zur Nichtigkeit der gesamten Sat-
zung. § 139 BGB kommt insoweit
nicht zur Anwendung. (Leitsätze des
Gerichts)

Die anmeldebefugten Personen eines

neu gegründeten Vereins, der laut Sat-

zung die „Information der Gesellschaft

über Zoophilie mit dem Ziel der gesell-

schaftlichen Aufklärung sowie der Kor-

rektur und Vermeidung von Fehlinforma-

tionen“ zum Ziel hatte, wollten eben die-

sen Verein zum Vereinsregister anmel-

den. Als Zoophilie wird in der Satzung

„die partnerschaftliche Liebe zum Tier,

die die nach geltendem deutschen

Recht erlaubten sexuellen Kontakte

einschließen kann, jedoch nicht muss“

definiert. Das für die Anmeldung zustän-

dige Amtsgericht Charlottenburg wies

Urteile
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den Antrag allerdings zurück. Als Be-

gründung wurde der Verstoß der Ver-

einssatzung gegen § 17 Tierschutzge-

setz und gegen § 184a StGB genannt.

In der Satzung heißt es unter anderem,

dass „der Verein und seine Mitglieder

besonderen Wert (legen) auf die Einhal-

tung der §§ 17 Tierschutzgesetz und

184a StGB, indem sie sich der rechtlich

gebotenen und selbst auferlegten Ver-

pflichtung verschreiben, im Sinne einer

partnerschaftlichen Liebe zu Tieren die-

sen nicht nur keine Schmerzen oder Lei-

den zuzufügen, sondern auch den Wil-

len des Tieres zu achten und kein Tier

zu einer ungewollten sexuellen Hand-

lung zu zwingen“. Die Beschwerde ge-

gen die Versagung der Eintragung

scheiterte sowohl vor dem Amtsgericht

als auch vor dem

sodann mit der 

Sache befassten

Kammergericht.

Das KG führte aus,

dass sich die Ver-

einssatzung zur

Beurteilung ihrer

Wirksamkeit auch

an §§ 134,138 BGB

messen lassen

müsse. Hier liege

ein Verstoß gegen

§ 134 i.V.m. § 17

TierschutzG und §

184a StGB vor.

Beide letztgenannten Vorschriften seien

Verbotsgesetze i.S.d. § 134 BGB.

§ 17 Nr. 2b TierschutzG verbiete es, Tie-

ren länger anhaltende oder sich wieder-

holende Schmerzen zuzufügen. Durch

die weite Ausgestaltung der Satzung sei

jedoch gerade das durch den Verein

bzw. seine Mitglieder nicht ausge-

schlossen. So bestehe die Möglichkeit,

dass es zu Penetrationen von Wirbeltie-

ren komme. Dies erfülle allerdings den

Tatbestand des § 17 TierschutzG. Zwar

sollen Vereinsmitglieder bei solchen

Praktiken satzungsgemäß kein Tier zu

einer ungewollten sexuellen Handlung

zwingen. Allerdings könnten Tiere ihren

Willen als Sexualpartner nicht objektiv

erkennbar äußern und sich nicht gegen

ihnen zugefügte Schmerzen oder Leiden

adäquat schützen oder zur Wehr setzen.

Somit verstoße die Satzung gegen § 134

BGB i.V.m. § 17 TierschutzG. Auch ein

Verstoß der Satzung gegen § 184a

StGB liege vor, da sie die voyeuristische

Betrachtung der erwähnten Penetratio-

nen als eine Form der Zoophilie zulasse.

Dies erfülle den Straftatbestand des Be-

ziehens tierpornographischer Schriften

gemäß § 184a StGB. Auch wenn die

Mitglieder des Vereins solche Handlun-

gen nicht täterschaftlich vornehmen

wollen, so ziele der weit gefasste Zweck

darauf ab, dass Personen auch diese

Form der Zoophilie ausüben können

sollen. Die Satzung enthalte keine klare

Abgrenzung zu nicht akzeptablen

Aspekten der Zoophilie.

Die Teilnichtigkeit der Satzung führe zur

Nichtigkeit der gesamten Satzung.

§ 139 BGB komme hier nicht zur An-

wendung. Die Eintragung des Vereins

war somit zu verweigern.

Kammergericht, Beschluss vom

19.10.2011 – Az.: 25 W 73/11

(eingesandt von 

RiKG Peter Sdorra)

Urteile
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Ihr

Michael Schucklies

und Team .
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Vorführungen für Interessenten

Individuelle Termine jederzeit!
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Nutzen Sie ra-micro

im ersten Jahr kostenlos !!

Wir sind

für Sie da!
… Ihre RA-MICRO Berlin Mitte GmbH… im Herzen Berlins
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vielseitigen Fachseminare

auf www.ramicro24.de
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Grundsatz

Nach § 1 Abs. 1 S. 1 RVG erhält der

Rechtsanwalt die geschuldete Vergü-

tung nach dem RVG, wenn die anwaltli-

che Tätigkeit des Rechtsanwalts Ge-

genstand eines zwischen diesem und

seinem Auftraggeber geschlossenen

Vertrages ist. Bei dem Begriff der Vergü-

tung handelt es sich um die Gebühren

und Auslagen.

Für den Vergütungsanspruch ist es von

Bedeutung, dass zwischen dem

Rechtsanwalt und dem Auftraggeber ein

Vertragsverhältnis besteht. Zu beachten

ist, dass der Vergütungsanspruch des

Rechtsanwalts zwar durch die Auftrags-

erteilung entsteht, jedoch erst fällig wer-

den kann, wenn der Rechtsanwalt die

anwaltliche Tätigkeit auch tatsächlich

ausgeübt hat. Es handelt sich bei dem

Vertrag zwischen dem Anwalt und dem

Auftraggeber in der Regel bis auf we-

nige Ausnahmen um einen Geschäfts-

besorgungsvertrag gem. § 675 BGB.

Maßgeblich für das Entstehen der Ge-

bühren ist der Auftrag des Mandanten.

Davon zu trennen ist ein Kostenerstat-

tungsanspruch gem. §§ 91 ff. ZPO des

Auftraggebers gegenüber einem Dritten.

Die entstandene Vergütung  muss nicht

mit einem Kostenerstattungsanspruch

konform gehen. Der Vergütungsan-

spruch  des RA seinem Auftraggeber

gegenüber bleibt davon unberührt.

Terminsgebühr gem. Vorbemerkung
3 Abs. 3, 4. Alt. RVG

Nachfolgend sollen die Entstehung der

Terminsgebühr gem. Vorbemerkung 3

Abs. 3, 4. Alt. RVG und die Verfahrens-

gebühr gem. §§ 2, 13 RVG i.V.m. Nr.

3100 VV RVG etwas genauer betrachtet

werden. 

Nach dem Wortlaut des Gesetzes heißt

es, dass die Terminsgebühr auch ohne

Beteiligung des Gerichts entstehen

kann, jedoch nicht für eine Besprechung

mit dem Auftraggeber. Die Terminsge-

bühr ist jedoch von einer Betriebsge-

bühr abhängig, d.h. sie kann nur dann

entstehen, wenn auch eine Verfahrens-

gebühr entstanden ist. Maßgeblich für

das Entstehen einer Verfahrensgebühr

ist - wie schon oben dargestellt - der

Auftrag des Mandanten, demnach also

beispielsweise ein Klageauftrag.

Nach dem Wortlaut des Gesetzes kann

diese Gebühr entstehen, wenn der

Rechtsanwalt an einer auf die Vermei-

dung oder Erledigung des Verfahrens

gerichteten Besprechungen ohne Betei-

ligung des Gerichts mitwirkt – ausge-

nommen sind jedoch die Besprechun-

gen mit dem Auftraggeber. Für die Ent-

stehung dieser Gebühr ist es somit nicht

erforderlich, dass Rechtshängigkeit ge-

geben sein muss. So muss auch keine

Klageschrift gefertigt worden sein. Viel-

mehr kommt es darauf an, dass ein Kla-

geauftrag vorliegt, der die Verfahrensge-

bühr gem. §§ 2 II, 13 RVG i.V.m. Nr.

3100 RVG auslöst. Nach dem Entstehen

dieser Betriebsgebühr kann die Ter-

minsgebühr auftragsgemäß anfallen. 

Beispiel 1:

Der Mandant erteilt Klageauftrag, um ei-

nen Zahlungsanspruch in Höhe von

EUR 7.500,00 durchzusetzen. Zunächst

soll die Forderung vorgerichtlich durch

ein Aufforderungsschreiben durchge-

setzt werden, nach fruchtlosem Fri-

stablauf soll dann Klage eingereicht

werden. Nachdem das Aufforderungs-

schreiben mit Klageandrohung der Ge-

genseite zugegangen ist, nimmt die Ge-

genseite Kontakt mit dem Anwalt unse-

res Büros auf und bespricht die Angele-

genheit, es kommt zu keiner Einigung

und Klage wird eingereicht:

Bei Vorliegen eines solchen Auftrags

entsteht mit Auftragserteilung bereits

eine 1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr.

3100 VV RVG. Diese würde sich gege-

benenfalls auf eine 0,8 Verfahrensge-

bühr gem. Nr. 3101 VV RVG reduzieren,

sofern nach der außergerichtlichen

Tätigkeit (also dem Aufforderungs-

schreiben mit Klageauftrag) die Angele-

genheit erledigt wird. Da die Terminsge-

bühr in jeder Angelegenheit nur einmal

entstehen kann, würde diese für einen

Wissen
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Entstehung der Terminsgebühr und der Verfahrensgebühr 
ohne Mitwirkung des Gerichts

Sigrun Krüger

Beispiel 1 (mit und ohne Terminsgebühr)

Gegenstandswert: € 7.500,00

1,3 Geschäftsgebühr gem. §§ 2 II, 13 RVG i.V.m. Nr. 2300 VV RVG € 535,60

Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV RVG € 20,00

Zwischensumme netto €  555,60

19 % Mehrwertsteuer gem. Nr. 7008 VV RVG € 105,56

Summe € 661,16

Gegenstandswert: € 7.500,00

1,3 Verfahrensgebühr gem. §§ 2 II, 13 RVG i.V.m. Nr. 3100 VV RVG € 535,60

./. 0,65 Geschäftsgebühr gem. Vorb. 3 Abs. 4 VV RVG € 267,80

1,2 Terminsgebühr gem. §§ 2 II, 13 RVG i.V.m. Nr. 3104 VV,

Vorb. 3 Abs. 3, 4. Alt. RVG € 494,40

Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV RVG € 20,00

Zwischensumme netto € 782,20

19 % Mehrwertsteuer gem. Nr. 7008 VV RVG € 148,62

Summe € 930,82
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Gerichtstermin hier nicht nochmals ent-

stehen.

Beispiel 2:

Der Mandant erteilt Klageauftrag um ei-

nen Zahlungsanspruch in Höhe von

€ 7.500,00 durchzusetzen, aber zunächst

soll die Forderung vorgerichtlich durch

ein Aufforderungsschreiben durchge-

setzt werden, nach fruchtlosem Fri-

stablauf soll dann Klage eingereicht

werden. Nachdem das Aufforderungs-

schreiben mit Klageandrohung der Ge-

genseite zugegangen war, nimmt die

Gegenseite Kontakt mit dem Anwalt un-

seres Büros auf und bespricht die Ange-

legenheit, es kommt nach einigen tele-

fonischen Besprechungen zu einer Eini-

gung:

Einigungsgebühr gem. §§ 2 II RVG
i.V.m. Nr. 1000 VV RVG

Hinsichtlich der in diesem Beispiel an-

gefallenen Einigungsgebühr sei darauf

hingewiesen, dass diese nicht automa-

tisch für eine Besprechung mit der Ge-

genseite entsteht. Die Tatbestands-

merkmale für die Entstehung der Eini-

gungsgebühr müssen in so einem Fall

ebenfalls erfüllt sein; es muss also ein

Einigungsvertrag - auch mündlich - ge-

schlossen worden sein. Ein bloßes Tele-

fonat zwischen den beiden Parteien,

aufgrund dessen die Gegenseite bei-

spielsweise nunmehr Zahlung leistet, er-

füllt diese Voraussetzung nicht.

Erfüllt wird die Voraussetzung für das

Entstehen der Einigungsgebühr durch

den Vertragsabschluss zwischen den

Parteien – durch den der Streit zwischen

den Parteien beseitigt wird – dem also

zwei übereinstimmende Willenser-

klärungen zugrunde liegen müssen, wo-

bei ein bloßes Anerkenntnis oder ein

Verzicht diese Gebühr nicht auslöst. Die

alte Vorschrift des § 23 BRAGO, wo-

nach ein förmlicher Vergleich gem.

§ 779 BGB geschlossen werden muss-

te, ist nach der neuen gesetzlichen Re-

gelung nicht mehr nötig –  auch kommt

es insbesondere nicht mehr auf das

sog. „gegenseitige Nachgeben“ an.

Dies sind nur zwei Beispielsfälle, die zei-

gen sollen, unter welchen Umständen

eine Terminsgebühr ohne die Mitwir-

kung des Gerichts, d.h. auch ohne An-

hängigkeit des Rechtsstreits entstehen

kann. Zu prüfen bleibt daher selbstver-

ständlich - wie gehabt - die Angelegen-

heit im Einzelfall. Insbesondere die im

zweiten Beispiel anfallende 0,8 Verfah-

rensgebühr, von der nach Abzug der

0,65 Geschäftsgebühr noch eine 0,15

Gebühr „übrig“ bleibt, wird häufig ver-

gessen zu berechnen.

Abschließend sei nochmals – wie schon

oben ausgeführt – darauf hingewiesen,

dass es sich hierbei einzig und allein um

den Vergütungsanspruch gegenüber

dem Auftraggeber – unserem Mandan-

ten – handelt. Ob diese Kosten auch er-

stattungsfähig sind, richtet sich nach 

§ 91 ZPO und bleibt im Einzelfall zu prü-

fen.

Die Autorin ist geprüfte Rechts- und

Notarfachwirtin in Berlin

Das Wächteramt -
Kritisches zur

Selbstberühmung
der Medien als
Vierte Gewalt

Es ist Allgemeinwissen, dass als Grund-

lage unseres Rechtssystems die Un-

schuldsvermutung zugunsten eines Ver-

dächtigten gilt, solange er nicht rechts-

kräftig verurteilt ist. Dazu gehört auch

der Respekt vor seinem Privatleben.

„Die Würde des Menschen ist unantast-

bar“ sagt unser Grundgesetz im ersten

Artikel. Dieser Respekt gegenüber allen

Mitbürgern war bis vor einigen Jahren

auch bei den Medien selbstverständlich.

Mit der aufkommenden Mode des inve-

stigativen Journalismus, die aus den an-

gelsächsischen Ländern importiert

wurde, fielen die Hemmungen. Vorrangi-

ger Gesichtspunkt ist nicht mehr die

gründliche Recherche, sondern die Auf-

lagenhöhe, die sich mit der Befriedigung

der Sensationsgier steigern lässt. Be-

sonders deutlich wurde dies bei der Be-

handlung von Prominenten wie Acker-

mann und Kachelmann. Beide wurden

im Prozess freigesprochen; aber das

Odium ,„es wird schon was dran gewe-

sen sein“, bleibt und – wenigstens bei

Kachelmann – der wirtschaftliche Scha-

Wissen / Forum
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Beispiel 2 (mit und ohne Termins- und Einigungsgebühr)

Gegenstandswert: € 7.500,00

1,3 Geschäftsgebühr gem. §§ 2 II, 13 RVG i.V.m. Nr. 2300 VV RVG € 535,60

Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV RVG € 20,00

Zwischensumme netto € 555,60

19 % Mehrwertsteuer gem. Nr. 7008 VV RVG € 105,56

Summe € 661,16

Gegenstandswert: € 7.500,00

0,8 Verfahrensgebühr gem. §§ 2 II, 13 RVG i.V.m. Nr. 3101 VV RVG € 329,60

./. 0,65 Geschäftsgebühr gem. Vorb. 3 Abs. 4 VV RVG € 267,80

1,2 Terminsgebühr gem. §§ 2 II RVG i.V.m. 3104, Vorb. 3 Abs. 3, 

4. Alt VV RVG € 494,40

1,5 Einigungsgebühr gem. §§ 2 II RVG i.V.m. Nr. 1000 VV RVG € 618,00

Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV RVG € 20,00

Zwischensumme netto € 1.729,80

19 % Mehrwertsteuer gem. Nr. 7008 VV RVG € 328,66

Summe € 2.058,46

Forum
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den auch. Schon die alten Römer kann-

ten das Rezept: Semper aliquid haeret –

etwas bleibt immer hängen.

Gleiches muss natürlich auch für den

zurückgetretenen Bundespräsidenten

Wulff gelten. Die Medienbeiträge über-

schritten zuletzt deutlich die Grenze des

§ 90 StGB, die besonders in der Erinne-

rung an die Diffamierungskampagnen

der Nazis ihre Bedeutung hat und unse-

ren Staat und seine Symbole als ab-

straktes Gefährdungsdelikt schützen

soll. Es muss verwundern, dass bisher

niemand öffentlich entsprechend inter-

veniert hat. Aber auch bei weniger Pro-

minenten bleibt der Schutz der Persön-

lichkeit auf der Strecke. Wenn Name

und Bild eines Beschuldigten einmal in

der Welt sind, ist der Schaden bei Nicht-

verurteilung nicht mehr reparabel. Hans

Dahs warnt in seinem Standardkom-

mentar „Handbuch des Strafverteidi-

gers“ ebenso schon wie sein Vater 1961

vor den empfindlichen Nachteilen und

Gefahren für die Betroffenen. Er verlangt

von den Verteidigern, ihre Mandanten

gegen die ausufernden Folgen ein der

Sensationsgier einer aufgeputschten

Menge zu schützen, statt sie „ihren

kläglichen und entwürdigenden Versu-

chen zu überlassen, durch Vorhalten

von Aktenteilen ihr Gesicht zu verber-

gen“. Der Verteidiger soll, so Dahs, zur

Verhütung solcher Anprangerungen die

Autorität des Gerichtsvorsitzenden an-

rufen.

Tempora mutantur – die Zeit wandelt

sich, und mit dem physiologisch unver-

meidbaren Ausscheiden der Zeitgenos-

sen aus dem Leben und Wirken unserer

Tage verblasst die Erinnerung an die Ur-

sachen, die in der Sittenverwilderung

der Endzeit der Weimarer Republik mit

dazu beigetragen haben, dass die Nazis

in der deutschen Öffentlichkeit ihr Echo

gefunden haben. Nach 1945 hat meine

Generation sich über alle Parteien hin-

weg in die Hand versprochen, nie wie-

der persönliche Denunziation an die

Stelle sachlicher Auseinandersetzung

treten zu lassen. Es wird Zeit, daran zu

erinnern.

Horst Weigert, 

Rechtsbeistand

Leserbriefe
Zum Beitrag „Mitternachtsnotare –

Schrottimmobilien – Verbraucherschutz“

von Dr. Eckart Yersin aus Heft 1+2/2012:

Natürlich handelt es sich um ein kom-

plexes Thema. Aber die Tätigkeit gewis-

ser – nicht aller – Notare unter Hinweis

auf die Komplexität zu verharmlosen, ist

nicht vertretbar. Es handelt sich bei den

Notaren um berufserfahrene Juristen.

Dass diese nicht bemerken würden,

wenn jemand „über den Tisch gezogen“

wird, kann nicht ernsthaft angenommen

werden. Wenn sich die Notare darauf

zurückziehen wollen, sie wären ja nur

„Verleser“ und hätten keine Warn- und

Hinweispflicht, so sollten wir doch bes-

ser Theaterwissenschaftler zu Notaren

machen. Diese rezitieren die Urkunden

deutlich ausdrucksvoller. Den Aufsätzen

der Kollegen Dr. Grams und Nacke im

gleichen Blatt ist deutlich zuzustimmen.

Karl Tynek, 

Rechtsanwalt, Berlin

Worte wirken – 
Mediation und mehr
„Um klar zu sehen,
genügt oft ein Wechsel 
der Blickrichtung.“

Antoine de Saint-Exupéry

Mediation als Alternative zur rechtlichen

Auseinandersetzung in Konfliktfällen

setzt sich immer mehr durch. 

Wenn die von einem Konflikt betroffe-

nen Parteien miteinander zukünftig ar-

beiten oder leben wollen, bedarf es ei-

ner tiefergreifenden Lösung eines Pro-

blems als es die Auseinandersetzung

mit rechtlichen Mitteln bieten kann. Je-

der Anwalt kennt das Problem, dass

Mandanten – soweit sie einen Rechts-

streit nicht gewinnen – auch wenn man

sie noch so gut darauf vorbereitet und

auch sehr gut gearbeitet hat, unzufrie-

den sind. Auch ein Vergleich wird oft als

fauler Kompromiss verstanden. Im

Rechtsstreit geht es nur um die rechtli-

chen Positionen, im wirklichen Leben

aber in der Regel um mehr, nämlich um

das, was hinter den Forderungen steckt.

Denn jede Rechtsposition verbirgt ein

nicht beachtetes menschliches Bedürf-

nis. 

Meistens haben

die Betroffenen

vor dem Besuch

des  Anwalts

selbst einiges un-

ternommen, den

Streit zu lösen.

Die Einschaltung

des Anwaltes ist

oft die letzte

Waffe im Kampf

für Gerechtigkeit. Gleichzeitig verschärft

sie den Konflikt. In der Mediation hinge-

gen werden die Hintergründe des Kon-

fliktes beleuchtet und gelöst. 

Immer mehr Menschen suchen diese

Form der Auseinandersetzung. Nun sei

bemerkt, dass man dafür nicht nur die

klassische Mediation einsetzen kann,

sondern die in der Mediationsausbil-

dung erworbenen kommunikativen und

psychologischen Fähigkeiten auch in

jede anwaltliche Beratung übernehmen

kann. Damit ist gemeint, dass man sich

vor allem ein Bewusstsein über die Art

der Kommunikation und seine eigene in-

Forum
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Mediationsausbildung in Italien im Kloster San Marco

Im Sommer (23.7. bis 11.08.2012) bieten Ulrike Hinrichs (Rechtsanwältin, Media-

torin BMWA) und Uwe Reichertz Boers (Mediator BM, Ausbilder BM) eine drei-

wöchige interdisziplinäre Mediationsausbildung im Sommercamp von Metaforum

in Italien (Abano) an. 

Die Ausbildung ist anerkannt nach den Standards des Bundesverband Mediation. 

Infos: www.metaforum.com // www.verhandlungsraum.de
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Haben Rechtsanwälte und Übersetzer

etwas gemeinsam? Auf den ersten Blick

nicht viel. Doch bei genauerer Betrach-

tung ergeben sich durchaus einige Par-

allelen. Übersetzer gibt es wie Sand am

Meer, genauso wie Rechtsanwälte. Die

Suche nach einem geeigneten Überset-

zer oder Rechtsanwalt erweist sich da-

her als schwierig. Dieser Artikel soll ei-

nige Tipps an die Hand geben, um den

passenden Übersetzer und/oder Dol-

metscher zu finden. 

Übersetzen versus Dolmetschen 

Übersetzen und Dolmetschen sind zwei

unterschiedliche Paar Schuhe. Beim

Übersetzen wird ein (meist schriftlich) fi-

xierter Text aus einer Ausgangssprache

in eine Zielsprache schriftlich übertra-

gen. Dolmetschen hingegen ist eine

mündliche Übertragung von nicht fixier-

ten und/oder einmalig dargebotenen

Aussagen aus einer Sprache in eine an-

dere. Gedolmetscht wurde vermutlich

schon bald nach der Entstehung der

Sprache vor etwa 100.000 Jahren. Des-

halb wird Dolmetschen häufig als das

zweitälteste Gewerbe der Welt bezeich-

net. 

Während in der Romantik vor allem die

literarischen Übersetzungen aus ande-

ren europäischen Sprachen ins Deut-

sche eine Rolle spielten, ist im 20. Jahr-

hundert ein explosionsartiges Wachs-

tum der Fachübersetzungen durch den

Ausbau der weltweiten Wirtschaftsbe-

ziehungen zu beobachten. Auch die ein-

zelnen Dolmetscharten (Konsekutiv-

und Simultandolmetschen mit den Son-

derformen Flüster-, Begleit- und Tele-

fondolmetschen, bilaterales Verhand-

lungs- bzw. Gesprächsdolmetschen

u.a.) bekamen erst im Verlauf des 20.

Jahrhunderts ihre heutige Form. Simul-

tandolmetscher wurden beispielsweise

bei den Nürnberger Prozessen nach

dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Im

letzten Jahrhundert wurden auch viele

Ausbildungsstätten sowie einschlägige

Berufsverbände für Übersetzer und Dol-

metscher gegründet und Translatologie

– die Wissenschaft von Dolmetschen

und Übersetzen – als eigenständige In-

terdisziplin entwickelt. 

Was macht einen 
qualifizierten Übersetzer aus?

Da die Berufsbezeichnung „Übersetzer“

und „Dolmetscher“ im Unterschied zu

„Rechtsanwalt“ oder „Notar“ nicht ge-

schützt ist, kann jeder, der meint, eine

fremde Sprache sprechen zu können,

diesen Beruf ausüben. Fremdsprachen-

kenntnisse allein reichen allerdings nicht

aus, um professionell übersetzen und

dolmetschen zu können. Eine einwand-

freie Beherrschung der Übersetzungs-

und Dolmetschtechniken ist nur nach ei-

ner einschlägigen Ausbildung und/oder

einer langjährigen Berufserfahrung mög-

lich. Ein abgeschlossenes Übersetzer-

bzw. Dolmetscherstudium an einer Uni-

versität oder Fachhochschule ist daher

ein Zeichen von Qualität. Einen qualifi-

zierten Sprachmittler erkennt man

außerdem an seiner hohen Sprachkom-

petenz (sowohl in der Mutter-, als auch

in der Fremdsprache), fundierten Sach-

kenntnissen in einem oder mehreren

Fachgebieten und umfangreichen

Kenntnissen von Kommunikations- und

Verhaltensformen der jeweiligen Kul-

turräume. Er kann längere Auslandsauf-

enthalte nachweisen, pflegt ständigen

Kontakt zu seinen Sprachländern, ver-

folgt die politischen, wirtschaftlichen,

kulturellen und anderen gesellschaftli-

chen Ereignisse sowie den Sprachwan-

del, bildet sich kontinuierlich weiter, hat

Forum / Büro&Wirtschaft
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Der kompetente Übersetzer im Meer der Sprachmittler

nere Haltung verschafft. Dies sollte mit

dem Mandanten im Vorwege erörtert

werden. 

Will man kämpfen oder kooperieren und

verhandeln? Wie stehe ich als Anwalt

selbst zu dem Streit? Welchen Blick hat

der Mandant auf die Auseinanderset-

zung? Was genau will er? Soll nach

Klärung der Ziele und Möglichkeiten

konfrontativ oder kooperativ vorgegan-

gen werden? 

Worte wirken. Welche Form der Kom-

munikation man wann und wie bewusst

einsetzt, kann erlernt werden.  Die Zu-

kunft des Anwaltes liegt in dieser ganz-

heitlichen Betrachtung von Rechtsstrei-

tigkeiten. Davon bin ich überzeugt.

Ulrike Hinrichs, MBA

Rechtsanwältin und Mediatorin

Büro&Wirtschaft

BERLINER ANWALTSBLATT
ANZEIGENAUFGABE PER E-MAIL AN

CB-VERLAG@T-ONLINE.DE
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eine entsprechende technische Ausstat-

tung, pflegt und baut seine Terminolo-

giedatenbanken aus, ist flexibel, arbeitet

diskret und termintreu. Übersetzer über-

tragen Fachtexte inhaltlich korrekt, stil-

sicher und zielgruppengerecht in eine

andere Sprache. Die Funktion des Aus-

gangstextes muss in der Zielsprache

optimal erfüllt werden. Bei einem Ver-

nehmungsprotokoll etwa müssen Form

und Inhalt streng gewahrt bleiben,

während bei einem Werbetext eine An-

passung von Form und Stil an die jewei-

lige Zielgruppe notwendig ist. Ein quali-

fizierter Sprachmittler erkennt, wo er

dem Leser oder Zuhörer in der anderen

Sprache Zusatzinformationen zum bes-

seren Verständnis geben oder überflüs-

sige Informationen weglassen muss. 

Übersetzungsagentur oder 
freiberuflicher Übersetzer?

Sprachmittler sind nicht wie Rechtsan-

wälte verkammert, eine Mitgliedschaft in

einem Berufsverband – z.B. im Bundes-

verband für Dolmetscher und Überset-

zer e.V. (BDÜ) – gibt Ihnen jedoch die

Sicherheit, mit einem nachweislich qua-

lifizierten Sprachmittler zusammenzuar-

beiten. Der BDÜ bietet auf seiner Web-

seite eine Online-Suche in seiner Mit-

gliederdatenbank nach Dolmetschern

und Übersetzern mit nachgewiesener

Qualifikation. Dabei handelt es sich um

Freiberufler, die in eine, zwei oder höch-

stens drei Sprachen übersetzen bzw.

dolmetschen. Wenn Sie eine breite Pa-

lette an Sprachen und Fachgebieten ab-

decken wollen oder exotische Sprachen

gewünscht sind, ist die Beauftragung ei-

nes Übersetzungsbüros erwägenswert.

Sie müssen jedoch damit rechnen, dass

ein Teil des Übersetzungspreises als

Provision bei der Übersetzungsagentur

bleibt. Daher liegen die Preise von Über-

setzungsbüros, die mit qualifizierten und

erfahrenen Übersetzern zusammenar-

beiten, etwas höher. Bei Niedrigpreisan-

geboten für hochspezifische juristische

Fachtexte ist Vorsicht geboten: Der Auf-

traggeber hat oft keinen Einfluss auf die

Wahl des die Übersetzung durchführen-

den Sprachmittlers. So kann es passie-

ren, dass ein nicht qualifizierter

und/oder unerfahrener Übersetzer be-

auftragt wird oder dass der Folgeauftrag

von einem anderen Übersetzer bearbei-

tet wird, was mit einem größeren Zeit-

und Bearbeitungsaufwand verbunden

ist, weil sich der zweite Übersetzer in

den Text und seine Thematik erst neu

einarbeiten muss.

Wenn Sie jedoch immer den gleichen

Freiberufler mit dem Anfertigen Ihrer

Übersetzung beauftragen, bleibt die

konsistente Einhaltung der Fachtermi-

nologie und des Textstils gewährleistet.

Sie wissen dann auch genau, wem Sie

Ihre Texte, die sehr oft vertrauliche In-

formationen beinhalten, anvertrauen.

Ein weiterer Vorteil für die Zusammenar-

beit mit einem freiberuflichen Überset-

zer ist die unmittelbare Auftragsabwick-

lung mit einem Ansprechpartner, wo-

durch Zeitverzögerung und Informati-

onsverlust durch zwischengeschaltete

Stellen vermieden werden. 

Juristische Fachkenntnisse 

Nicht alle freiberuflichen Übersetzer

sind für die Übersetzung von juristi-

schen Fachtexten geeignet. Jeder Über-

setzer hat sein Spezialgebiet, auf dem

er sich besonders gut auskennt. Es ist

meistens nicht möglich, dass ein ausge-

bildeter Übersetzer gleichzeitig ein Voll-

jurist ist. Ein qualifizierter Sprachmittler

spezialisiert sich jedoch durch Aufbau-

studien, Fachseminare und intensives

Selbststudium einschlägiger Fachlitera-

tur auf ein konkretes Fachgebiet. Eine

kontinuierliche Weiterbildung in einer

breiten Palette an Fachgebieten ist für

einen Einzelübersetzer einfach unmög-

lich. Ein Rechtsübersetzer könnte nicht

einen Rechtsfall lösen, die für den Fall

relevanten Paragrafen nennen, entspre-

chende Gesetze aus dem Kopf zitieren

und einen Mandanten angemessen be-

raten. Doch das muss er auch nicht. Es

reicht aus, wenn er für die Rechtsspra-

che in seinen Arbeitssprachen genü-

gend sensibilisiert ist. Diese Aufgabe an

sich ist schon sehr anspruchsvoll. 

Deutsche Rechtssprache 

Die deutsche Rechtssprache ist eine

schwierige Sprache. Viele Fachbegriffe

kommen in der gewöhnlichen Um-

gangssprache kaum vor, z.B. Aufge-

botseinrede, Derogation, Enumerations-

prinzip, Partikularrecht oder Selbstkon-

trahierungsverbot. Bei Begriffen wie

Verhör oder Durchsuchungsbefehl

denkt der Laie automatisch an juristi-

sche Bezeichnungen, da sie häufig in

vielen Krimi-Serien vorkommen. Dass

der heutige Anwalt von Vernehmungen

und Durchsuchungsbeschluss spricht,

ist vielen nicht bewusst. Auch die feinen

juristischen Unterschiede zwischen ein-

zelnen Begriffen wie zum Beispiel Ei-

gentum und Besitz oder Verhaftung und

Festnahme sind vielen Nichtjuristen un-

bekannt. Oft werden viele Bezeichnun-

gen für die Verfahrensbeteiligten durch-

einander gebracht: Beschuldigter, An-

geschuldigter, Angeklagter, Beklagter,

Kläger. Ein qualifizierter Rechtsüberset-

zer ist jedoch mit den einzelnen Stadien

des Verfahrens sowie mit dem Verlauf

des Zivilprozesses und des Strafverfah-

rens bestens vertraut. Die Reihe solcher

Beispiele ließe sich beliebig fortsetzen. 

Fachterminologie im Ausgangstext –
die halbe Miete 

Der Übersetzer muss also die kompli-

zierte juristische Fachsprache des Aus-

gangstextes gut beherrschen. Das

heißt: Er muss die einzelnen Fachbe-

griffe im Text erkennen, ihre genaue Be-

deutung im Kontext verstehen, die kom-

plexen Zusammenhänge des Textes er-

schließen und somit die korrekte Bot-

schaft des Textautors interpretieren. Der

Übersetzer ist schließlich nicht nur der

Empfänger des Fachtextes, sondern er

produziert auch den Zieltext in einer an-

deren Sprache. Er muss also wissen,

wie die Fachbegriffe in der Zielsprache

heißen und die Aussage des Originaltex-

tes in die Fremdsprache sinngerecht,

zweckbestimmt und zielgruppenorien-

tiert übertragen. So kann die Überset-

zung eines identischen Textes unter-

schiedlich ausfallen, je nach dem, ob sie

beispielsweise für einen – mit der

Rechtssprache nicht vertrauten – Laien

bestimmt ist oder für einen Rechtsan-

walt, der an bestimmte juristische Flo-

skeln gewöhnt ist. 

In einem deutschsprachigen Text muss
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man zum Bespiel nicht erklären, was

eine Unternehmergesellschaft (UG) ist.

In Polen existiert diese Sonderform der

GmbH jedoch nicht. Eine einfache wort-

wörtliche Übersetzung der Bezeichnung

der Kapitalgesellschaft ins Polnische

wäre für den Leser wenig nützlich, es sei

denn, er ist polnischer Spezialist für

deutsches Recht und mit diesem Termi-

nus bereits vertraut. So ist für den Emp-

fänger des zielsprachigen Textes ggf.

eine Erklärung dieses ausgangssprachli-

chen Begriffs erforderlich. Unterlässt

dies der Übersetzer, beispielsweise aus

Unkenntnis über die Unterschiede in

den einzelnen Rechtssystemen, kann

dadurch der Text in der Zielsprache un-

präzise, unvollständig, ja sogar missver-

ständlich sein und erfüllt so nicht seinen

Zweck. Für den Auftraggeber bedeutet

dies, dem (Rechts)übersetzer stets den

Zweck der Übersetzung sowie die Ziel-

gruppe mitzuteilen. 

Verschiedene Rechtssysteme 

Manchmal ist die Übersetzung der ein-

zelnen Begriffe einfach, könnte man

denken. So beispielsweise bei der Über-

setzung einzelner Straftaten. Einem sen-

sibilisierten Rechtsübersetzer fällt je-

doch sofort auf, dass es für die gleichen

Straftaten in den einzelnen Rechtssyste-

men andere Bezeichnungen gibt, die

Tatbestandsmerkmale nicht hundert-

prozentig identisch sind, manche

Straftaten in der anderen Rechtsnorm

gar nicht existieren bzw. das Verbre-

chen durch Tatbestände anderer

Straftaten abgedeckt ist. Im tschechi-

schen Strafgesetzbuch gibt es bei-

spielsweise die Straftaten kfiivé obvinûní

(§ 345), kfiivá v˘povûì a nepravdiv˘

znaleck˘ posudek (§ 346) sowie kfiivé

tlumoãení (§ 347), deren wörtliche Über-

setzung falsche Beschuldigung, falsche

Aussage und unwahres Sachverständi-

gengutachten sowie falsches Dolmet-

schen lautet. Der

deutsche Gesetz-

geber spricht je-

doch von falscher

Verdächtigung (§

164 StGB). Das

deutsche Rechts-

system unterschei-

det zwischen fal-

scher uneidlicher

Aussage (§ 153

StGB) als Grundde-

likt der Aussagede-

likte und Falsch-

aussage unter Eid

(Meineid § 154

StGB). 

Ein qualifizierter

Rechtsübersetzer

überprüft daher

stets, ob die recht-

lichen Assoziatio-

nen, die der Leser

des Ausgangstex-

tes mit den Fach-

begriffen verbindet,

mit denen des

Empfängers des

zielsprachigen Tex-

tes übereinstim-

men und nimmt

ggf. eine entsprechende Anpassung

vor. 

Zusammenfassung 

Eine reine Wort-für-Wort-Übersetzung

ist bei Texten mit juristischem Kontext

unzureichend. Die rechtlichen Hinter-

gründe und Zusammenhänge müssen

richtig erkannt und entsprechend

berücksichtigt werden. Dabei ist auch

der Vergleich der Rechtsordnungen un-

verzichtbar. Dies kann nur von einem

qualifizierten Rechtsübersetzer gewähr-

leistet werden, der über juristisches Hin-

tergrundwissen verfügt und sich in sei-

ner täglichen Arbeit mit rechtsterminolo-

gischen und rechtssprachlichen Fragen

auseinandersetzt. Der Einsatz von Laien

gefährdet die Grundrechte Betroffener

sowie die Rechtssicherheit und Gerech-

tigkeit.

Professionell erstellte Rechtsüberset-

zungen haben zwar ihren Preis, die

größere Investition lohnt jedoch. Auf-

grund der schwierigen Materie, die in

der korrekten Interpretation der komple-

xen juristischen Fachtexte mit ihrer spe-

zifischen Rechtssprache und in der Ad-

aptation der Rechtsterminologie in die

Zielsprache mit der entsprechenden

Berücksichtigung des Rechtssystems

liegt, ist die Beauftragung eines Über-

setzers mit der Spezialisierung auf die

Übersetzung von juristischen Fachtex-

ten von großer Bedeutung. Es soll hier

nicht unerwähnt bleiben, dass nur quali-

fizierte Sprachmittler die Voraussetzung

für ein faires Gerichtsverfahren sind.

Richter, Anwälte und andere Verfah-

rensbeteiligte, inklusive derer, die der

Verfahrenssprache nicht mächtig sind,

müssen sich auf die Professionalität des

Dolmetschers und Übersetzers verlas-

sen können. 

Iva Mäder,

Dipl.-Übersetzerin in Berlin
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Übersetzungen:
Fachtexte aus verschiedenen Gebieten, ferner Texte allgemeiner Art,
Privatbriefe, Geschäftsbriefe, Familienstandsurkunden, Zeugnisse. Wir
versehen von uns gefertigte Übersetzungen mit der Bescheinigung der
Richtigkeit und Vollständigkeit.

Fachgebiete:
Außenhandel, Bank und Börse, Bildung, Film, Funk, Fernsehen, 
Handel, Recht (Zivilrecht, Strafrecht, Wirtschaftsrecht), Messewesen, 
Patente, Politik, Steuern und Finanzen, Versicherung, Verträge, 
Werbung, Wirtschaft, Zollwesen.

Termine und Kosten:
Für kürzere Texte müssen Sie im allgemeinen mit 1 bis 3 Tagen rech-
nen; Genaueres können wir Ihnen bei Vorlage des Textes sagen. Die
Kosten werden nach §§ 8, 11 & 12 JVEG berechnet; die Kalkulation
erfolgt bei Vorlage des Textes.

Dolmetschen:
Gerichtsdolmetschen, Gesprächs- und Verhandlungsdolmetschen,
Vortragsdolmetschen, Simultandolmetschen. Kosten und Bedingungen
nennen wir auf Anfrage.

Dolmetscher
und Übersetzer

Tel  030 · 884 30 250
Fax 030 · 884 30 233

Mo-Fr   9 - 19 Uhr
post@zaenker.de

Norbert Zänker & Kollegen
beeidigte Dolmetscher und Übersetzer
( Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch )

Lietzenburger Str. 102  •  10707 Berlin
zwischen Bleibtreu- und  Schlüterstraße
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Motzer/Kugler/Grabow:

Kinder aus Migrationsfamilien 

in der Rechtspraxis 

Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld, 

2. Aufl., 2012, XXVIII und 452 Seiten, brosch., 

ISBN 978-3-7694-1079-2,

59,00 EUR

Die zweite Auf-

lage des vorher

unter dem Titel

„Kindschafts-

recht mit Aus-

landsbezug“ her-

ausgegebenen

Buchs hat „zuge-

legt“: Neben den

bisherigen Auto-

ren, einem OLG-

Richter und ei-

nem Rechtsanwalt mit ausgewiesener

Spezialisierung, konnte ein Familienrich-

ter der ersten Instanz aus Berlin gewon-

nen werden; zudem sind Teile der Dar-

stellung zum Haager Kindesent-

führungsübereinkommen (FamRZ-Buch

12) eingearbeitet worden. 

Der Titel präzisiert, dass es um die An-

wendung materiellen und Verfahrens-

rechts geht für Kinder, die einen Migrati-

onshintergrund haben. In zwei Teilen

werden Statusfragen dieser Kinder be-

leuchtet und die Rechtsfolgen, die sich

aus Trennung und Scheidung der Eltern

ergeben. Dazu gehören Themen wie Ab-

stammung, Namensrecht und Aufent-

haltsrecht, aber auch Sorgerechtsrege-

lungen und Unterhalt. Erfreulich sind da-

bei die Dichte der Einzelaspekte und die

zuverlässige Herleitung. 

Die Darstellung beschränkt sich nicht

auf das nationale und internationale Fa-

milienrecht, sondern zeigt die überge-

ordneten Voraussetzungen und Folgen

im Zuwanderungsrecht und durch inter-

nationale Übereinkommen. Es macht

aufmerksam, dass bei der Regelung der

Rechtsverhältnisse eines Kindes mit Mi-

grationsbezügen im Hinblick auf seine

Eltern oder den Staat mehrere Ebenen

bedacht werden müssen.

In der täglichen Praxis des Familien-

rechts begegnen einem diese Fragen oft

überraschend, ohne dass man immer

gleich weiß, „wo es steht“. Dazu ist aus-

gesprochen hilfreich, dass in dem um-

fangreichen Anhang einschlägige Ge-

setze und die verschiedenen internatio-

nalen Abkommen beigefügt sind, teil-

weise verweisen auch die Fußnoten auf

entsprechende Quellen.

Insgesamt liegt ein handfestes Werk-

zeug vor, das sowohl konkret praktisch

anzuwenden ist als auch Hintergrund-

wissen und Argumentationshilfe liefert.

Rechtsanwältin Dorothea Hecht,

Fachanwältin für Familienrecht,

Bedburg-Hau 

Schneider/Wolf (Hrsg.)

Anwalt Kommentar RVG

DeutscherAnwaltVerlag,

6. Auflage 2012 

ISBN 978-3-8240-1137-7 

139,00 EUR

Dieser zum Stan-

dardkommentar

im Vergütungs-

recht gewach-

sene Kommentar

erscheint bereits

in der 6. Auflage

und schon hier

ist ersichtlich,

dass dieses Werk

große Aufnahme

in der Anwaltschaft gefunden hat. Ange-

sichts der Fülle und des Umfangs des

Werkes ist es nicht erstaunlich, dass

weitere Autoren für die Kommentierung

gewonnen werden mussten, so Herr

RiAG Peter Fölsch und Diplom-Rechts-

pfleger Joachim Volpert, die sich in der

Gebührenkommentierung bereits auch

schon namhaft gemeldet haben.

Insbesondere kann nur allen Rechtsan-

wältinnen und Rechtsanwälten anemp-

fohlen werden, § 15 RVG in der Kom-

mentierung von Norbert Schneider zu

lesen. Nur wer den Abgeltungsbereich

der Gebühren genau kennt, kann auch

ordnungsgemäße Rechnungen erstel-

len. Auch kundige Anwälte werden dar-

über staunen, wann eine bzw. mehrere

Angelegenheiten vorliegen. Hierbei hel-

fen insbesondere die in Rdnrn. 37 ff.

aufgenommenen, alphabetisch sortier-

ten Einzelfälle. Nochmals sei deswegen

auch jedem Leser ans Herz gelegt, den

Anrechnungsausschluss nach Ablauf

von zwei Kalenderjahren gemäß § 15

Abs. 5 Satz 2 RVG zu beachten. Anhand

des in der Kommentierung vorgestellten

Beispiels wird klar, dass lange Verfahren

jedenfalls für die Abrechnung des

Rechtsanwaltes dann günstig sein kön-

nen, wenn die Rückverweisung durch

das Obergericht zwei Jahre nach Einle-

gung des Rechtsmittels erfolgt ist.

Besonders kritisch äußert sich der Kom-

mentar – zu Recht – zu den straf- und

bußgeldrechtlichen Gebührenentschei-

dungen des BGH, die z.T. durch das an-

stehende 2. Kostenrechtsmodernisie-

rungsgesetz obsolet werden könnten.

Bei der Kommentierung zu § 14 RVG –

für den eiligen Leser ist die Bemessung

der Gebührenhöhe im Einzelfall unter

Randnummer 63 ff. aufgeführt – ist ins-

besondere der sofortige Verweis auf

eine Fundstelle bei Einzelproblemen im

Streit mit dem Auftraggeber oder aber

dessen Rechtsschutzversicherung aktu-

ell und hilfreich. 

Insgesamt handelt es sich wieder um ei-

nen äußerst sorgfältig gearbeiteten

Kommentar, der sein Geld schnell ein-

gespielt haben dürfte, wenn er denn in

der Praxis der Abrechnung zurate gezo-

gen wird. Insofern soll hier der Appell,

dass sich die Rechtsanwältinnen und

Rechtsanwälte um ihr ureigenes Ge-

schäft besser kümmern müssen, wie-

derholt werden: Nur wer die Abrechnun-

Bücher

Berliner Anwaltsblatt 4/2012 137

Von Praktikern gelesen

Bücher

Redaktionsschluss

immer am

20. des Monats

E-Mail:

redaktion@berliner-anwaltsblatt.de

AW 4-12 Umbruch 3  13.04.2012  10:59 Uhr  Seite 137



Bücher

138 Berliner Anwaltsblatt 4/2012

gen selbst vornehmen kann, ist in der

Lage, richtig abzurechnen und ggf. die

Arbeit anderer zu kontrollieren. Anwälte

müssen Abrechnungen also dirigieren,

nicht nur delegieren. Unzweifelhaft hilft

in der Argumentation und beim Lernen

der „AnwaltKommentar RVG“ jedem

Anwender ganz erheblich. Das in diesen

Kommentar investierte Geld wird sich

vielleicht bereits in der nächsten Ab-

rechnung amortisiert haben.

Gesine Reisert,

Rechtsanwältin und Fachanwältin für

Strafrecht und Verkehrsrecht

Jürgen-Peter Graf

BGH-Rechtsprechung 

Strafrecht 2011

Verlag De Gruyter, 2012, XVI, 588 Seiten,

broschiert.

ISBN 978-3-11-027401-1

39,95 EUR

Vielen wird wohl

eher die Rock-

band „Unheilig“

einfallen, wenn

der Name „der

Graf“ fällt. „Der

Graf“ könnte aber

auch bald für Ju-

risten, insbeson-

dere für Straf-

rechtler, zum

selbsterklären-

den Synonym werden. Denn aktuell ist

das Werk „BGH-Rechtsprechung Straf-

recht 2011“ von Jürgen-Peter Graf, sei-

nes Zeichens Richter am BGH, erschie-

nen. Wie auch schon das Vorgänger-

werk präsentiert auch dieses Werk ei-

nen einzigartigen Überblick über die

prägenden Entscheidungen des BGH

und des BVerfG in Strafsachen. Man

kann sich fragen: „Wozu braucht man

denn in Zeiten des Internet, das nahezu

alle gerichtlichen Entscheidungen auf-

findbar macht, noch ein Buch, das Ur-

teile abdruckt?“. Die Antwort darauf lau-

tet: „Sowas braucht man gerade in Zei-

ten des alles auffindbar machenden In-

ternets!“. Durch die sortierende Hand

des renommierten Praktikers Graf hat

die Fülle der Entscheidungen eine für

den zur Effizienz verdammten Praktiker

hilfreiche Auswahl erfahren. Aus über

1.300 Entscheidungen hat der Autor

rund 500 Urteile und Beschlüsse gefil-

tert, die er zusammenfasst und mit Aus-

zügen und Erläuterungen auf den Punkt

bringt. Darüber hinaus sind evident

wichtige Entscheidungen als „Topent-

scheidung“ markiert, was nach Ein-

schätzung des Autors bedeutet, dass

jeder am Strafrecht und Strafprozess-

recht Interessierte sie kennen sollte.

Nach diesem Muster verfährt das Werk

auch in den übrigen Kapiteln zur Recht-

sprechung zu Einzelfragen des Beson-

deren Teils, der strafrechtlichen Neben-

gesetze und des Strafprozessrechts.

Um das eingangs erwähnte Synonym

mal gleich einzuführen: „Der Graf“ ist

auch in der 2011er Version ein für alle

praxisorientierten Strafrechtler schwer

verzichtbares Nachschlagewerk. Und

dazu zählen sowohl „fertige“ Praktiker

als auch solche, die noch das eine oder

andere Staatsexamen davon trennt.

Ass. jur. Stefan Wermelshausen

Detlef Burhoff (Hrsg.)

Handbuch für das straßenverkehrs-

rechtliche OWi-Verfahren

ZAP Verlag, Münster 

3. Auflage 2012, 1824 Seiten, geb., 

mit CD-ROM

ISBN: 978-3-89655-653-0

118,00 EUR

Das von Burhoff

herausgegebene

Handbuch liegt

nunmehr in drit-

ter, aktualisierter

und erweiterter

Auflage vor. Die

bewährte Struk-

tur der Erstauf-

lage wurde bei-

behalten; das gilt

sowohl für die le-

xikalische Darstellung als auch für die

zahlreichen Praxishinweise, die Arbeits-

und Formulierungshilfen und die Check-

listen. Flankiert wird das Werk von ei-

nem umfangreichen Inhaltsverzeichnis

und Stichwortregister. Schließlich findet

sich auch in der 3. Auflage eine CD-

ROM beigefügt, die es ermöglicht, die

Muster- und Formulierungsbeispiele in

die (Word-)Textverarbeitung einzupfle-

gen.

Die hohe Praxistauglichkeit der von Bur-

hoff herausgegebenen Handbücher

wurde immer wieder hervorgehoben.

Der Rezensent kann sich dem nur nach-

drücklich anschließen. Aus einer Fülle

von möglichen Beispielen seien hier nur

zwei relevante Themenbereiche hervor-

gehoben: Das Absehen vom Fahrverbot

und die Folgen einer Drogenfahrt. Das

von RiAG Dr. Deutscher kommentierte

Stichwort Fahrverbot ist aufgefächert in

22 (!) stichwortartig benannte Themen-

bereiche, wie z.B. das Absehen vom

Fahrverbot aus allgemeinen, beruflichen

oder sonstigen Gründen, das Augen-

blicksversagen oder verfahrensrechtli-

che Besonderheiten. Sucht man als ver-

kehrsrechtlich tätiger Anwalt etwa nach

einer übersichtlichen, instruktiven und

rechtlich zuverlässigen Darstellung der

Gründe für das Absehen, so wird man

im Handbuch bestens bedient. Neben

den stets lesenswerten Ausführungen,

die eine Fülle von instruktiven Recht-

sprechungshinweisen enthalten, finden

sich Hinweise für den Verteidiger, Mu-

sterschriftsätze und Prüfungsschemata.

In kürzester Zeit hat der mit der Fallbe-

arbeitung befasste Rechtsanwalt einen

aktuellen und zuverlässigen Überblick

über die Materie und ihre praxisrelevan-

ten Probleme gewonnen, der ihn ohne

übermäßigen Aufwand in die Lage ver-

setzt, den Fall zufriedenstellend zu bear-

beiten. Für die weitergehende, vertiefte

Bearbeitung des Einzelfalls finden sich

sowohl in den Ausführungen von Bur-

hoff als auch seiner Mitautorin stets um-

fangreiche und aktuelle Literaturhin-

weise zu den einzelnen Stichworten. 

Zusammengefasst lässt sich nur sagen,

dass auch die 3. Auflage des Hand-

buchs für das straßenverkehrsrechtliche

OWi-Verfahren einen derart hohen Pra-

xiswert besitzt, dass eine Anschaffung

uneingeschränkt zu empfehlen ist. 

Uwe Freyschmidt, 

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht
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02.05. Aktuelles aus dem Notariat – Verwahrungsgeschäft Sabine Bünning Fortbildungsförderverein

und Treuhandaufträge www.reno-berlinbrandenburg.de

02.05. IT-Beschaffung - Chancen und Risiken Dr. Thomas Kirch Behördenspiegel

nach neuer VOL/A www.fuehrungskraefte-forum.de

02.05. Neuste Entwicklungen im Datenschutzrecht Kerstin Jerchel Arbeitskreis Arbeitsrecht im BAV

Thomas Nippold www.berliner-anwaltsverein.de

03. - 05.05. Einführung in das Notariat - Grundlagenseminar - Sylvia Granata Reno Berlin-Brandenburg

Lydia Wank www.reno-berlinbrandenburg.de

Monika Wiesner

03. - 05.05. Prüfungsvorbereitung für Teilnehmer am Stefan Thon Fortbildungsförderverein

Notarfachwirtstudium des RENO-Bundesverbandes Dr. Dr. Christian Schulte www.reno-berlinbrandenburg.de

Werner Tiedtke

04.05. Aktuelle Fragen des Aufenthalts-, Asyl- und Dr. Reinhard Marx DeutscheAnwaltAkademie

Flüchtlingsrechts sowie Staatsangehörigkeitsrecht www.anwaltakademie.de

04.05. Bauverträge sicher gestalten A. Leidig ARBER|seminare

www.arber-seminare.de

04.05. Beratung von Krankenhäusern Prof. Dr. Michael Quaas RAK Brankenburg i.K.m. DAI

www.anwaltsinstitut.de

04.05. Bilanzkunde für Juristen - Basiskurs Friedrich Graf von Kanitz DAI

www.anwaltsinstitut.de

04.05. Criminal Law I - Englisch für Strafrechtler Dr. Willy Bondar RAK Berlin

www.rak-berlin.de

04.05. Die GmbH in der Insolvenz- und Liquidation Dr. P. Thost ARBER|seminare

www.arber-seminare.de

04.05. Kommunikationspsychologische Grundlagen W. Henkel ARBER|seminare

eines Vergleichsgesprächs www.arber-seminare.de

04.05. Kranken- und Unfallversicherung – Arno Schubach DeutscheAnwaltAkademie

ausgewählte Probleme www.anwaltakademie.de

04.05. Prüfungsrecht - Update 2012 Dr. Christian Birnbaum, Bundesvereinigung 

Edgar Fischer Öffentliches Recht

www.bör.de

04.05. Vertragsgestaltung im Gewerberaummietverhältnis Dr. Michael Schultz DeutscheAnwaltAkademie

www.anwaltakademie.de

04.05. Weiterbildung in Mediation - Familienmediation Frauke Decker Berliner Institut für Mediation

Joachim Hiersemann bei Zusammenwirken im 

Familienkonflikt e.V.

www.mediation-bim.de

04.05. - 05.05. Zeugenvernehmung im Prozess A. Wendler ARBER|seminare

www.arber-seminare.de

05.05. Abschiebungshaftrecht – neue Entwicklungen Rolf Stahmann DeutscheAnwaltAkademie

www.anwaltakademie.de

Datum Thema Referent Veranstalter

Terminkalender
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05.05. Bilanzkunde für Juristen - Friedrich Graf von Kanitz DAI

Aufbaukurs und Case Study www.anwaltsinstitut.de

05.05. Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung – Dr. Knut Höra DeutscheAnwaltAkademie

ausgewählte Probleme www.anwaltakademie.de

05.05. Professionelle Vertretung in der Einigungsstelle H. Dahl ARBER|seminare

www.arber-seminare.de

05.05. Typische Haftungsfallen für GmbH-Berater Dr. Volker Römermann ARBER|seminare

www.arber-seminare.de

07.05. Steuerliche Belange der Anwaltskanzlei I / Björn Ahrens RAK Berlin

Umsatzsteuer www.rak-berlin.de

07.05. Weiterbildung in Mediation – Familienmediation Frauke Decker Berliner Institut für Mediation

Joachim Hiersemann bei Zusammenwirken im 

Familienkonflikt e.V.

www.mediation-bim.de

09. - 10.05. 3. Berliner IT-Rechtstag DeutscheAnwaltAkademie

www.anwaltakademie.de

09.05. Mediation beim Planen und Bauen Prof. Dr. Arbeitskreis Mediation im BAV

Barbara Buschmann www.berliner-anwaltsverein.de

09.05. Vergütungsvereinbarung/ Kostererstattung Gundel Baumgärtel RA-MICRO Berlin Mitte GmbH

www.ra-micro-berlin-mitte.de

10.05. Aktuelle Fragen zur MPU mit praktischer Anwendung Lars De Matteis-Lange Arbeitskreis Verkehrsrecht

www.berliner-anwaltsverein.de

11./12.05. RVG – Kompakt – Ingeborg Asperger Fortbildungsförderverein

Aktuelles aus der Rechtsprechung www.reno-berlinbrandenburg.de

11.05. Criminal Law II - Englisch für Strafrechtler Dr. Willy Bondar RAK Berlin

www.rak-berlin.de

11.05. Haftung von Geschäftsführern und Gesellschaftern Dr. Ingo Drescher DAI

in der Krise und Insolvenz der GmbH www.anwaltsinstitut.de

11.05. Insolvenzplanverfahren und Sanierung – Prof. Dr. Stefan Smid DeutscheAnwaltAkademie

Chancen und Risiken www.anwaltakademie.de

11.05. Neue Entwicklungen im Kapitalanlagerecht – Daniela A. Bergdolt  DeutscheAnwaltAkademie

einschließlich Vermögensanlagengesetz www.anwaltakademie.de

11.05. Neuerungen im Personalvertretungsrecht des Dirk Lechtermann Bundesvereinigung

Bundes und der Länder - aktuelle Rechtsprechung Öffentliches Recht

www.bör.de

11.05. Presse- und Persönlichkeitsrecht Prof. Dr.  DeutscheAnwaltAkademie

Christian Schertz www.anwaltakademie.de

11.05. Räuberische Aktionäre und Gesellschafter – miss- Dr. Dr. Christian Schulte DeutscheAnwaltAkademie

bräuchliche Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen www.anwaltakademie.de

11.-12.05. Betriebsverfassungsrecht Karl Geißler DeutscheAnwaltAkademie

Dr. Johannes Schipp www.anwaltakademie.de

12.05. Aktuelle Rechtsprechung des BGH in Mietsachen Dr. Rhona Fetzer DAI

Dr. Karin Milger www.anwaltsinstitut.de

12.05. Die Identifikation durch Zeugen und Lichtbilder Ralph Gübner DeutscheAnwaltAkademie

Prof. Dr. Günter Köhnken www.anwaltakademie.de

12.05. Die KostO für Fortgeschrittene: Werner Tiedtke Fortbildungsförderverein

Gesetzesänderungen und aktuelle Rechtsprechung www.reno-berlinbrandenburg.de
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14.05. Steuerliche Belange II Christine Seyerlein-Busch RAK Berlin

Finanzbuchhaltung + Ertragssteuer Norbert Ellermann www.rak-berlin.de

15.05. Aktuelle Entwicklungen des Arbeitsrechts Prof. Dr. RAK Berlin

insbesondere des Individualarbeitsrechts Jobst-Hubertus Bauer www.rak-berlin.de

16.05. Der deutsche Corporate Governance-Kodex Prof. Dr. Juristische Gesellschaft zu Berlin

im Urteil der Praxis Axel von Werder www.juristische-gesellschaft.de

21.05. Beweisantragsrecht im Verwaltungsprozess: Dr. Hans-Peter Vierhaus Bundesvereinigung

Richtige Antragstellung, Ablehnungsgründe, Öffentliches Recht

Reaktion des Rechtsanwalts, Vermeidung www.bör.de

von Fehlerquellen

22.05. Kommunikation im Anwaltsberuf - Markus Haselier RAK Berlin

Schlüssel für Marketing und Akquisition www.rak-berlin.de

23.05. Fernabsatzrecht - Aktuelle Rechtsprechung Walter Felling RA-MICRO Berlin Mitte GmbH,

www.ra-micro-berlin-mitte.de

23.05. Gebührenrecht für Familienrechtler Karin Susanne Delerue RAK Berlin

www.rak-berlin.de

23.05. Sozialrecht: Optimale Gebührenabrechnung Nils Johannsen Dralle Seminare

Dorothee Dralle www.dralle-seminare.de

24.05. 6. Fachtagung Krisenkommunikation Prof. Dr. Ralf Leinemann Deutsche Presseakademie

www.tagung-krisenkommunikation.de

24.05. Update Vergaberecht 2012 Dr. Thomas Kirch Bundesanzeiger Verlag

Jarl-Hendrik Kues www.bundesanzeiger.de

29.05. Richter- und Anwaltschaft im Dialog: Detlef Lind Berliner Anwaltsverein

Aktuelle Rechtsprechung des Kammergerichts www.berliner-anwaltsverein.de

in Jugendstrafsachen

30.05. Die erfolgreiche Gebührenklage Wolfgang Gustavus RAK Berlin

www.rak-berlin.de

31.05. Vergleiche und Vereinbarungen im Familienrecht - Edith Kindermann Berliner Anwaltsverein

Fallen und Formulierungsvorschläge www.berliner-anwaltsverein.de

31.05.-01.06. Notariat – Der Grundstückskaufvertrag Bernd Schilling Fortbildungsförderverein

I. Inhalt und Gestaltung www.reno-berlinbrandenburg.de

II. Vorbereitung und Abwicklung

01. - 02.06. 3. Berliner Gespräche im Immobilienrecht DeutscheAnwaltAkademie 

www.anwaltakademie.de

01.06. Der Versorgungsausgleich Wilfried Hauptmann DeutscheAnwaltAkademie

www.anwaltakademie.de

01.06. Strafverteidigung – Strategien in der Praxis Martin Rubbert DeutscheAnwaltAkademie

www.anwaltakademie.de

02.06. Türkisches Familienrecht in der Praxis Ümit Savas  DeutscheAnwaltAkademie

www.anwaltakademie.de

04.06. Weiterbildung in Mediation – Familienmediation Frauke Decker Berliner Institut für Mediation

kostenfreier Informationsabend (20:00 - 21:30 Uhr)” Joachim Hiersemann bei Zusammenwirken im 

Familienkonflikt e.V.

www.mediation-bim.de

05.06. Einführung in das Beamtenrecht Johann Weber RAK Berlin

www.rak-berlin.de
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Renommierte überregionale Sozietät

mit etwa 30 Anwälten und dem Schwerpunkt 

Immobilienrecht
bietet für ihren eingeführten Standort in Berlin einem Quer-

einsteiger Gelegenheit zur beruflichen Zusammenarbeit. Wir

erwarten eine etwa 10jährige Anwaltstätigkeit mit entspre-

chenden Erfahrungen auf dem Gebiet des privaten und/oder

öffentlichen Bau- und Immobilienrechts und in der selbstän-

digen Führung anspruchsvoller Mandate. Zusatzqualifikatio-

nen wie Fachanwaltstitel oder Promotion sind erwünscht.

Angestrebt wird eine Kooperation mit zunächst weitergehen-

der wirtschaftlicher Selbständigkeit und dem Ziel der nach-

folgenden Überleitung in eine Partnerschaft.

Zuschriften bitte unter Chiffre AW 4/2012-6 an

CB-Verlag Carl Boldt, Baseler Str. 80, 12205 Berlin

Renomierte Berliner Rechtsanwaltskanzlei im Süden der

Stadt mit etabliertem Notariat sucht kurzfristig 

Kollegen/in, 
möglichst Fachanwalt im Verkehrs- oder Strafrecht,

für das umfangreiche Verkehrs/Zivilderzernat. Wir setzen

eine selbständige Arbeitsweise und eine zumindest drei-

jährige Berufserfahrung als RA/RAin voraus. Wir bieten 

angenehme Arbeitszeiten bei angemessener Bezahlung.

Bewerbung unter Chiffre AW 4/2012-7 an

CB-Verlag Carl Boldt, Baseler Str. 80, 12205 Berlin

Anwaltsnotar sucht Zusammenarbeit 
mit Notarkollegen, die für ihr Notariat 

eine Nachfolgelösung suchen.
Zuschriften unter Chiffre AW 4/2012-5 an

CB-Verlag Carl Boldt, Baseler Str. 80, 12205 Berlin

Rechtsanwalt
mit solider Berufserfahrung

fundierten Kenntnissen im Verkehrsrecht

wirtschaftlichem und technischem know-how

im Kfz-Wesen

und möglichst eigenem Mandantenstamm

gesucht für
Einstieg in und Übernahme von

lebhafte(r) Einzelkanzlei
in Teltow mit Zweigstelle Nähe Kurfürstendamm.

Bis zum Ausscheiden des Inhabers etwa 2015/2016 sind

Bürogemeinschaft, freie Mitarbeit oder ggf. auch baldige So-

zietät möglich. Finanzierung und Übernahme durch Kapital,

durch Leistung und/oder auf Rentenbasis.

Zuschriften bitte unter Chiffre AW 4/2012-4 an

CB-Verlag Carl Boldt, Postfach 45 02 07, 12172 Berlin

Biete Notarkollegin/Notarkollegen ggf. auch

kurzfristigen Einstieg in gut eingeführte Notariatskanzlei im

Süden Berlins zur Weiterführung bei Übernahme des Büros.

Zuschriften unter Chiffre AW 4/2012-1 an

CB-Verlag Carl Boldt, Baseler Str. 80, 12205 Berlin

Als wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Kanzlei mit zum Teil
internationalem Mandantenstamm suchen wir zum nächst-
möglichen Termin eine Anwältin / einen Anwalt zur Erwei-
terung unseres Teams, gern auch einen/eine Berufsanfän-
ger/in. Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und
Schrift sind von Vorteil.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Kanzlei Casimir, Vogt & Weinreich,
Kurfürstendamm 66, 10707 Berlin

Telefon: 030/88471060
Mail: office@anwaltskanzlei-cvw.de

Repräsentative Büro-Räume 
in Berlin-Mitte (Hackescher Markt) 

zur Mit-Nutzung frei (Arbeits- und Besprechungsraum).

Auch geeignet als Kanzlei oder Zweigstelle gem. § 5 BORA.

265,00 € zzgl. USt. / Monat.

Weitere Infos unter www.anawalto.de/kanzlei-in-mitte 

(User: kanzlei / Passwort: mitte) oder unter 

Tel. 030 – 311 69 85 95.

Repräs. Büroraum u./o. Arbeitsplatz
Prenzlauer Berg

Nähe Kollwitzplatz im aufwändig sanierten Fabrikloft 

Büroinfrastruktur und Besprechungsmöglichkeit vorhanden

Gelegenheit zur freien Mitarbeit

Kontakt: willems@george-willems

Büroräume in Potsdam gesucht.
Renommierte Berliner Kanzlei sucht Büroraum in der Pots-

damer Innenstadt. Entweder einen Raum zur alleinigen Nut-

zung und/oder Mitnutzung des Konferenzraumes. Mitnut-

zung der eigenen Räume in Berlin-Charlottenburg wird aus-

drücklich angeboten.

Zuschriften bitte unter Chiffre AW 4/2012-2 an

CB-Verlag Carl Boldt, Baseler Str. 80, 12205 Berlin
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Möbl. Arbeitsbereich, 1/2 Zimmer 32 qm (EUR 210 warm),

geeignet f. Berufsanfänger und/oder Räume 16 qm

bzw. 34 qm (EUR 270 bzw. EUR 400 warm), ggf. m. Sekreta-

riatsplatz frei. RA Schuster, Bln.-Moabit, 0175-52 50 686

Gebundene, neuwertige Ausgaben ohne Gebrauchsspuren

NJW 1960 - 2005 92 Bände

ZRP 1968 - 2005 37 Bände

DtZ 1990 - 1997 6 Bände

VIZ 1998 - 2004 7 Bände abzugeben. 

Verhandlungsbasis 2.800 Euro. Fax 030 436 44 95

Kanzlei am Kurfürstendamm bietet

freie Mitarbeit für die Rechtsgebiete
Familienrecht, Ausländerrecht, 

Sozialrecht und Zivilrecht.

Tel.: 030/ 88 71 18 1 12 oder 0176/ 104 53 490

Biete hochwertige Kanzleiräume/Büroräume
in bester Lage in Berlin Grunewald direkt am Halensee 

in einem sehr repräsentativen Haus.

Zu vermieten sind zunächst drei Büroräume. Gemeinsame

Nutzung von Besprechungsraum/Bibliothek, Empfang und

Küche. Perspektivisch ist eine vollständige Übernahme der

Kanzleiräume erwünscht und wäre bereits jetzt möglich. 

Die Büroeinheit hat insgesamt 168 qm.  Mietpreis: VHB

Telefon: 0172-3945847

Rechtsanwalt (m/w) für
Bau- und Architektenrecht

Wir suchen einen Kollegen – und künftigen Partner –, den es

reizt, in einer in allen Bereichen des Immobilien- und Bau-

rechts tätigen Anwalts- und Notariatskanzlei das Baurechts-

dezernat zu leiten und auszubauen. Diese Position ist für 

einen Kollegen geeignet, der eigenverantwortlich seine

Kenntnisse und Erfahrungen in eine mittelständisch ausge-

richtete Kanzlei einbringen möchte. Die Qualifikation als

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht wäre von Vorteil,

ist aber nicht Voraussetzung.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 

Dr. Wolfgang Probandt,

PROBANDT & PARTNER
Hagenstr. 30  I  14193 Berlin  I  Tel.: (030) 895907-0

www.probandt.com 

Büroräume in Potsdam gesucht.
Renommierte Berliner Kanzlei sucht Büroraum in der Pots-

damer Innenstadt. Entweder einen Raum zur alleinigen Nut-

zung und/oder Mitnutzung des Konferenzraumes. Mitnut-

zung der eigenen Räume in Berlin-Charlottenburg wird aus-

drücklich angeboten.

Zuschriften bitte unter Chiffre AW 4/2012-2 an

CB-Verlag Carl Boldt, Baseler Str. 80, 12205 Berlin

Büroetage in repräsentativem Altbau
Mommsenstr.5 - 10629 Berlin Charlottenburg,

259 qm – 9 Räume + Teeküche + Bad und Wc, 

Grosser Eingangsbereich geeignet für eine Anwalts-

gemeinschaft , Parkettböden. 14€/qm Kalt  2,6€/qm  HK/BK

Ge-Ge Hausverwaltung Telefon: (030) 883 74 02

Büroraum oder freie Mitarbeit gesucht
Rechtsanwalt, 45 Jahre, hochkompetenter Allrounder, 

junger Vater, sucht Büroraum in netter Bürogemeinschaft

oder Mitstreiter zur Gründung einer solchen im Umkreis

(max. 5 km) vom Ostkreuz; 

Angebote für eine freie Mitarbeit hochwillkommen.

kollegensucher@gmx.de

Anwaltskanzlei bietet

2 Büroräume in 1 A-Lage zur Untermiete
(auch 1 Raum möglich)

in der Friedrichstraße/Mitte. Mitbenutzung Beratungs-
zimmer und Sekretariat möglich.

Kontakt: info@schwarz-rae.de

WP/StB bietet Kooperation bei M & A Fällen
Unternehmenskauf, alle Umwandlungen, Vermögens-

nachfolge, Sonderprobleme. www.haraldwieser.de
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Wirtschaftsrechtlich tätige Kanzlei (5 Berufsträger) mit

Schwerpunkten Baurecht, Vergaberecht (VOB/A und VOL/A)

sowie Gewerbemietraumrecht bietet qualifizierten und moti-

vierten Kollegen/innen mit eigenem Mandantenstamm 

Kooperation in Berlin und Leipzig

an. Repräsentative, moderne Büroräume in Bestlage (Berlin-

Mitte Nähe Gendarmenmarkt, Leipzig-Zentrum) werden zu

fairen Konditionen angeboten. Verstärkung oder Ergänzung

mit Ziel einer Partnerschaft gewünscht. Anfragen werden

vertraulich behandelt.

Zuschriften bitte unter Chiffre AW 4/2012-3 an

CB-Verlag Carl Boldt, Postfach 45 02 07, 12172 Berlin

Büro/Praxenräume Friedenau, Bundesallee,
92 – 275 qm möglich, 3 Einheiten, Aufzug, TOP-Haus. 

Preis: 8,50/qm kalt. Alles Nähere 0151 4322 0011.

Anwaltsservice für  a l le  Fäl le
Ch. Schellenberg

Tel.: 030-757 64 033  Mobil: 0160-99 25 52 91

Fachanwalt für Erbrecht sucht zum Zwecke gemeinsa-

mer Berufsausübung in Bürogemeinschaft - auch als

Zweigstelle - in repräsentativer, alteingesessener Kanzlei

in Waren/ Müritz

Fachanwalt/ -anwältin für Arbeitsrecht
Fachanwalt/ -anwältin für Mietrecht
Fachanwalt/ -anwältin für Verkehrsrecht

Kontakt:  mail@kanzlei-dr-schreiter.de 

Alteingesessene Bürogemeinschaft (mit Notariat) in schönen

Altbauräumen am Winterfeldtplatz, Berlin-Schöneberg,

bietet einer/einem

Kollegin/Kollegen
vorzugsweise mit Interesse am Schul- und Hochschulrecht 

ein helles Arbeitszimmer mit Balkon
(Sekretariatsplatz möglich)

Rechtsanwälte 
Jürgen Hägele, Amelie Sudau und Wolfgang Thoms

Maaßenstraße 12, 1077 Berlin, 

030/2166071, www.nc-recht.de

Kanzleiübernahme
Langjährig eingeführte Anwaltskanzlei in Nähe BER aus 

Altersgründen zu verkaufen. Eventuell mit Bürogrundstück.

Zuschriften unter Chiffre AW 4/2012-7 an

CB-Verlag Carl Boldt, Baseler Str. 80, 12205 Berlin

Mein Name ist Jasmin, ich bin 21 Jahre alt und wohne in

Berlin-Gesundbrunnen. Zurzeit besuche ich das erste Aus-

bildungsjahr der schulischen Ausbildung zur Bürokauffrau

am OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen. 

Mein größter Wunsch ist es jedoch, 
eine betriebliche Ausbildung als 

Rechtsanwalts - und Notarfachangestellte 
zu absolvieren, 

da ich mir die Arbeit in einem Anwaltsbüro sehr interessant

vorstelle. Durch meiner angefangenen Ausbildung habe ich

sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem PC (Ragtime,

WORD, EXCEL und POWERPOINT), erste Kenntnisse mit

Buchungen und konnte meine Rechtschreib - und Englisch-

kenntnisse erweitern. Zu meinen großen Stärken zähle ich

meine Freundlichkeit, Geduldigkeit und Fleißigkeit. Zuverläs-

sigkeit und Teamfähigkeit sind für mich selbstverständlich.

Mein höchster Schulabschluss ist die Mittlere Reife.

Sehr gerne möchte ich Sie durch ein Vorpraktikum (in den

Ferien) davon überzeugen, wie wichtig mir diese Ausbildung

ist. Bei Interesse kann ich Ihnen auch gerne im Vorfeld meine

Bewerbungsunterlagen per Mail zukommen lassen.

Über ein persönliches Vorstellungsgespräch wäre ich sehr

erfreut.

Zuschriften unter Chiffre AW 4/2012-8 an

CB-Verlag Carl Boldt, Baseler Str. 80, 12205 Berlin

Tally Matrixdrucker T2340/24
24-Nadel-Matrixdrucker,  136 Schreibstellen bei cpi, 

440 cps bei 12cpi, 360*360dpi, 

Schnittstelle: parallel Centronics

– neuwertig –  
Neupreis war 549,00 EUR netto 

für VB 200,00 EUR netto abzugeben.

außerdem:

Stahlregal
evtl. mit gut erhaltenen Leitz-Plastic-Ordnern 

Preis VB 60,00 EUR

Schreibmaschinentisch
Preis VB 50,00 EUR

Tel. (030) 833 70 87 • E-Mail: gesellius@cb-verlag.de

Anzeigen 
bitte per E-Mail aufgeben an:

cb-verlag@t-online.de
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Terminsvertretungen

Berliner Anwaltsblatt 4/2012

Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin und München
übernimmt Termins- und Prozessvertretungen aller Art:

CLLB München CLLB Berlin
Liebigstr. 21, 80538 München Dircksenstr. 47, 10178 Berlin

Tel.: (089) 552 999 50 Tel.: (030) 288 789 60

Fax: (089) 552 999 90 Fax: (030) 288 789 620

mail: kanzlei@cllb.de

web: http://www.cllb.de

Terminsvertretungen vor den

Amtsgerichten Zossen, Luckenwalde und
Königs Wusterhausen übernimmt

Rechtsanwalt Uwe Bamberg,
Fischerstraße 10, 15806 Zossen
Tel. 03377/33 05 31 Fax 03377/33 05 32

Terminsvertretungen vor den Gerichten in

Cottbus, Lübben, Senftenberg und Guben
übernehmen

Bohn & Kollegen • Rechtsanwälte
Ostrower Wohnpark 2 • 03046 Cottbus

Telefon: 0355/3 83 24 30 • Fax: 0355/3 83 24 31

Wir übernehmen Termins- und Prozessvertretungen
aller Art an folgenden Kanzleistandorten

bundesweit:

Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg, München, Dortmund,
Stuttgart, Aachen, Essen, Frankfurt, Nürnberg, Bonn, 

Bremen, Dresden, Freiburg, Kiel, Koblenz, Leipzig, 
Magdeburg, Mainz, Mannheim, Marburg, Regensburg,

Rostock, Saarbrücken, Trier, Witten.

Kontaktaufnahme bitte über
RA Dr. Dirk Christoph Ciper, 

Kurfürstendamm 217, 10719 Berlin, Tel. 030-8532064, 
E-Mail: RA.Ciper@t-online.de, www.Ciper.de

Terminsvertretungen

Terminsvertretungen 
an allen Amts- und Landgerichten

im Großraum Hannover/Braunschweig 

RA Michael Richter 
Friesenstr. 48a • 30161 Hannover

Tel.: (0511) 676 57 35 • Fax (0511) 676 57 36 

anwalt@kanzleirichter.de

BRANDENBURG AN DER HAVEL
Terminsvertretung beim Amtsgericht und Arbeitsgericht 

sowie Brandenburgischen Oberlandesgericht

Rechtsanwalt Thomas Küppers

Kanzlei Scherbarth, · Hergaden · Küppers · Käthe
Magdeburger Straße 21 Telefon: 03381/324-717

14770 Brandenburg Telefax: 03381/30 49 99

E-Mail: kanzlei@scherbarth-partner.de

Anzeigen aufgeben: 
per E-Mail an: cb-verlag@t-online.de

Übernehme 

Terminsvertretung in

Hamburg und Umland
Rechtsanwältin Frauke Nissen
Glißmannweg 7, 22457 Hamburg

Tel: 040/59 35 41 80  Fax 040/59 35 41 81

nissen@rechtsanwaeltin-nissen.de

MIT EINER ANZEIGE IN DER RUBRIK

TERMINSVERTRETUNGEN
SIND SIE BEI

16.400 RECHTSANWÄLTEN
IN BERLIN, BRANDENBURG UND MECKLENBURG-VORPOMMERN

PRÄSENT.

CB-VERLAG CARL BOLDT · BASELER STR. 80 · 12205 BERLIN

� (030) 833 70 87 · E-MAIL: CB-VERLAG@T-ONLINE.DE

Terminsvertretung vor allen Gerichten in Leipzig
Rechtsanwalt Klaus-Dieter Narroschk

Karl-Liebknecht-Str. 19, 04107 Leipzig

Tel.: 0341/99 99 72 60 · RA.Narroschk@t-online.de
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INFOLINE 0800 726 42 76

www.ra-micro.de

RARAAA DDDDr.r.r. MMMMalala teete MMMaggold
KaKaKKanznznzlelelei i ii MMMMMMMMaaM goldldldld, , , , WaWaWaWaltltltl ererer &&& HHHHeree mmaannnn, 

NüNürrnbebergr

»Mit meinem 
Nokia Lumia 800 
und ra-micro 
habe ich immer 
das Wort »

Sclip ist eine exklusive Weltneuheit von DictaNet und 
ra-micro – besonders geeignet für die anwaltliche Praxis.
Ob Smartphone, Tablet, Laptop oder Schreibtisch-PC: Produktive
Sprachkommunikation und Diktieren überall – im Lan, WLan 
und der Cloud.
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